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Reporter ohne Grenzen ermittelt in jedem Jahr die „Fotos für 
die Pressefreiheit“. Der jüngst erschienene Bildband zeigt wieder 
eindrucksvoll, was die Welt bewegt. Ab Seite 14 zeigen wir Ihnen ei-
nige der – für uns – einprägsamsten Bilder.

Der Bundesverband der Freien Berufe e. V. (BFB) vertritt als Spit-
zenverband die Interessen der Freien Berufe, darunter auch die der 
freiberuflichen Berichterstatter. Der DPV ist dort als einziger Journa-
listenverband vertreten. BFB-Präsident Prof. Dr. Wolfgang Ewer wirft 
einen Blick auf das Berufsbild des Journalisten aus der Sicht des Ver-
bands – und zollt den Journalisten ab Seite 20 seinen Respekt.

Darüber hinaus finden sich noch zahlreiche weitere spannende und 
informative Beiträge in dieser Ausgabe des Journalistenblatt. Wir 
wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Ihre Redaktion des Journalistenblatt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
„wann wird´s mal wieder richtig Sommer?“ fragte sich singender-
weise der Showmaster Rudi Carrell schon 1975. Ein Song, der jedes 
Jahr gerne gespielt wird, wenn die Temperaturen zwischen Mai und 
September mal nicht deutlich über die 23-Grad-Marke klettern. An-
gesichts der heutigen Temperaturen kein Wunder, dass das Lied 
derzeit nicht gespielt wird. Und dennoch ist es reichlich kühl in der 
Welt. 

Neben der aktuellen politischen Großwetterlage, die zwischen 
Kaltem Krieg, Handelskrieg und realen Kriegsdrohungen hin und 
her schwankt, zeigt sich nach Auffassung des Makrosoziologen 
Prof. Dr. Steffen Mau auch eine zunehmende Entmenschlichung 
durch die zunehmende Digitalisierung. Im Interview mit dem 

Journalistenblatt zeichnet er ein beklemmendes Szenario für die 
kommenden Jahre – aber durchaus mit einem Licht am Ende des 
Tunnels. Das Gespräch ist ab Seite 4 zu finden.

DPV und bdfj erweitern den Service für ihre Mitglieder: Der 
telefonische Teil der Rechtsberatung, welche in den bewährten 
Händen des Hausjustiziars Olaf Kretzschmar liegt, findet ab sofort 
jeden Donnerstag zwischen 12:00 und 14:00 Uhr statt. Nähere Ein-
zelheiten dazu finden Sie auf den Seiten 10 und 11.
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Ü ber die digitale Entwicklung 
und die Folgen für unsere Ge-
sellschaft hat Steffen Mau das 

Buch „Das metrische Wir – Über die Quan-
tifizierung des Sozialen“ geschrieben. Da-
rin kommt er zu dem Schluss, dass Schritt 
für Schritt eine Gesellschaft der Sternchen, 
Scores, Likes und Listen entsteht, in der alles 
und jeder ständig vermessen und bewer-
tet wird. Das Journalistenblatt sprach mit 
dem Makrosoziologen über das chinesische 
Social-Credit-System, über Algorithmen 
und die soziale Sehnsucht der Menschen.

 ?   Kaum jemand kann vorhersagen, 
wie unser Leben in zehn Jahren ausse-
hen wird. Wir ahnen aber, dass die Digi-
talisierung immer weiter in unser Leben 
eingreift und wir nichts dagegen tun 
können. Bewegen wir uns auf eine Big-
Data-Diktatur zu?
  !   Diktatur würde ich nicht sagen, denn 
wir müssen einbeziehen, dass die Art und 
Weise, wie Digitalisierung funktioniert und 
sich auswirkt, schon stark vom politischen 
und sozialen Kontext abhängt. Hier agiert 
die chinesische Parteiführung anders als die 
Marktgiganten der Hightech- oder IT-Indus-
trie in den USA und vielleicht auch europä-
ischer Länder. Ich sehe diese Entwicklung 
nicht notwendigerweise nur als einen Pro-
zess, wo wir fremdbestimmt werden. Die 
meisten von uns beteiligen sich an dieser 

Datenmaschine, geben freiwillig viele per-
sönliche Daten preis, die sich im Zweifelsfall 
aber auch gegen uns wenden können, und 
in unseren Möglichkeiten beschneiden. So 
entsteht ein immer engeres Datenkorsett, 
aus dem wir nicht so ohne Weiteres entflie-
hen können. In diesem Sinne sage ich, es 
gibt ein digitales Gehäuse der Hörigkeit – 
um an eine Formulierung von Max Weber 
anzuschließen. Es ist aber ein Gehäuse, an 
dem wir selbst mitbauen. Und hier ist der 
Unterschied zu einer Diktatur, die stärker 
über Fremdbestimmung von politischen 
Kräften oder Mächten funktioniert. 
 ?   Unser Leben funktioniert heute über 
Bonussysteme, Gesundheits- und Kre-
ditkarten, Gewinnspiele im Internet und 
soziale Netzwerke, in denen Menschen 
freiwillig viel von ihrer Privatsphäre 
preisgeben. Wer sich dem entziehen 
wollte, könnte das praktisch nur, indem 
er im Wald ohne Mobiltelefon und In-
ternetanschluss leben würde. Sind wir 

auf diese, immer schneller werdende 
digitale Entwicklung überhaupt vorbe-
reitet? Realisieren wir, was mit unseren 
Daten geschieht?
  !   Es ist das grundsätzliche Problem der 
digitalen Entrechtung, dass wir bereitwillig 
viele Daten weitergeben, die dann exzes-
siv vernutzt und vermarktet werden. Wenn 
wir beispielsweise ein neues iPhone kaufen 
und es einschalten, werden Zehntausende 
von Daten weitergereicht. Nicht alle diese 
Daten sind notwendig, damit ein iPhone 
funktionsfähig ist. Aber es wird dem Käu-
fer suggeriert, dass es unbedingt notwen-
dig sei. So werden wir Teil oder sogar Kom-
plizen einer großen Datenmaschinerie. Was 
mit den Daten tatsächlich geschieht, kön-
nen wir nicht überschauen, und wir können 
nicht wissen, wer sie wann nutzt, denn sie 
werden häufig an Dritte und Vierte weiter-
verkauft. Dies ist das Hauptparadox des di-
gitalen Zeitalters – dass wir zwar an Hand-
lungsmöglichkeiten gewinnen, sich aber 
zugleich die individuelle Souveränität ver-
ringert. Unsere Daten eignen sich andere 
an, und wir werden in diesem Spiel tenden-
ziell eher schwächer positioniert.
 ?   In Ihrem Buch spielt unter anderem 
das neue Social-Credit-System der Chi-
nesen eine Rolle. China möchte ab 2020 
ein verp�ichtendes Bewertungssystem 
für alle Bürger einführen. Wie soll das 
funktionieren?

Die Digitalisierung der Gesellschaft ist in den vergangenen Jahren geradezu explodiert.  
Die gedruckte Tageszeitung ist auch am Erscheinungstag von gestern, gelesen wird auf dem 
Tablet oder Smartphone. Herkömmliche Taxis, Straßenbahnen oder Lastwagen werden durch 
autonom fahrende Fahrzeuge ersetzt. Ihre einstigen Lenker sitzen zu Hause und warten auf  
die im Internet bestellte Ware. Bereits heute liegt der Anteil des Lieferverkehrs in großen Innen
städten bei 80 Prozent � dem E-Commerce sei Dank. Wird der Mensch über�üssig?

Digitale 
Entrechtung

 Die Disziplinierungseffekte,  
 wenn sich der Staat oder alle  
 gegenseitig über die Scores  
 informieren können, werden  
 immens sein. 
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�Nicht alle Daten sind  
notwendig, damit ein 
iPhone funktionsfähig ist.�
Prof. Dr. Ste�en Mau 
Foto: Bernd Lammel
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 !   Das Social-Credit-System basiert auf Da-
tensammlungen großer chinesischer Inter-
netfirmen und wurde unter anderem vom 
Plattformunternehmen Alibaba1 mitentwi-
ckelt. Die Idee ist, sämtliche verfügbaren 
Onlinedaten von Personen, aber auch Off-
linedaten, also Daten von Behörden, Ge-
richten, Vermietern, Vorgesetzten und Leh-
rern, einzuspeisen und dann über einen 
Algorithmus zu einem einheitlichen Score 
zusammenzuführen. 
 ?   So entsteht in Zukunft ein gläserner 
Mensch?
  !   Wie die einzelnen Aspekte tatsächlich 
gewichtet werden, wissen wir noch nicht. 
Bekannt ist aber, dass alles, was eine Per-
son in sozialen Netzwerken oder auf einer 
Internetplattform postet, zum Beispiel et-
was politisch nicht Korrektes, bewertet wird, 
und die Person muss für solche Meinungs-
äußerungen mit Punktabzug rechnen. Geht 
ein Mann Windeln kaufen, wird er als treu-
sorgender Familienvater bewertet, und 
das ist gut für seinen Score. Wer bei Rot 
die Straße überquert, bekommt Punktab-
zug. Das Ganze wird kombiniert mit neuen 
biometrischen Verfahren, zum Beispiel der 
Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, 
sodass im Prinzip alle alltäglichen Handlun-
gen auf das „Wertigkeitskonto“ einzahlen 
können – alles wird gespeichert und dann 
zu positiven oder negativen Kontostand-
veränderungen führen. Verbunden wird 
dieses System mit ganz handfesten Lebens-
chancen: Zugang zum Arbeitsmarkt, zum 
Wohnungsmarkt, zu Konsummöglichkeiten 
oder zu Reisemöglichkeiten. 
 ?   Welche Begründung, außer totaler 
Kontrolle, kann es für ein solches System 
geben?
 !   Die chinesische Regierung möchte eine 
Mentalität der Ehrlichkeit herstellen. Es soll 
künftig „gerechter“ und transparenter zu-
gehen in China. Das trifft alle, denn auch 
Funktionäre werden vom Social-Credit-
System erfasst. Die Disziplinierungseffekte, 
wenn sich der Staat oder alle gegenseitig 
über die Scores informieren können, wer-
den immens sein.
 ?   Das wird freiwillig akzeptiert, und 
niemand demonstriert dagegen?
 !   Sehr viele Chinesen finden das wunder-
bar. Warum? China hat ein Korruptionspro-

1	� Die Alibaba Group Holding Limited ist ein Un-
ternehmen aus Hangzhou (China).  
Es wurde 1999 gegründet, betreibt die Platt-
form Alibaba.com sowie das Online-Aukti-
onshaus Taobao und ist nach eigenen Anga-
ben die größte IT-Firmengruppe Chinas.

blem, und es gibt extrem viel Misstrauen 
zwischen den Bürgern und innerhalb der 
hoch dynamisierten und entfesselten Wirt-
schaft. Die Menschen glauben, sie könn-
ten mit derartigen Technologien die soziale 
Kontrolle zurückgewinnen, und trauen ei-
nem so totalitären System wie dem Social 
Credit Score die Problemlösung zu.  
 ?   Das ist naiv und gefährlich zugleich.
  !   Natürlich, denn wir wissen heute, dass 
solche Systeme zwar vermeintlich objek-
tiv agieren, aber Menschen durchaus falsch 
eingruppiert beziehungsweise klassifiziert 
werden können. Man redet von Falsch-po-
sitiv-Raten, also falschen Bewertungen, ge-
gen die man sich schwerlich wehren kann 
und die einem Nachteile zumuten. Diese 

Verfahren sind oftmals nicht so treffsicher, 
wie sie vorgeben.
 ?   Auf dem persönlichen Punktekonto 
könnten auch sexuelle Neigungen ge-
speichert werden, welche Zeitung man 
liest und welche politische Einstellung 
jemand hat?
  !   Exakt. Es ist ein Instrument der Diszipli-
nierung. China möchte damit offenbar er-
reichen, dass sich affirmativ verhaltende, op-
portunistische und auf gesellschaftliche Ziele 
hin konditionierte Individuen entwickeln, 
die nicht von der Staatslinie abweichen, die 
keine kritischen Fragen stellen, die nicht ein-
mal mehr persönliche Geheimnisse haben. 
 ?   Das ist eine grauenvolle Vorstellung.
  !   Vor allem ist es ein fundamentales Auf-
brechen der Trennung zwischen Öffent-
lichem und Privatem, weil die Menschen 
keine Privatsphäre mehr haben werden. Je-
der von uns hinterlässt digitale Lebensspu-
ren im Netz. Wenn jeder Schritt überwacht 
werden kann, jeder Kontakt, jede Kaufent-
scheidung, jedes Suchverhalten im Internet 
aufgezeichnet, registriert und potentiell be-
wertet wird, dann schrumpfen die Möglich-
keiten, sich unabhängig von dieser Art von 
Bewertungssystem zu verhalten. Es stünde 
China eine sehr fundamentale, wenn nicht 
gar revolutionäre gesellschaftliche Umwäl-
zung bevor. Und ich vermute, dass China 
nicht das einzige Land bleiben wird. Wenn 
das chinesische Social-Credit-Score-System 
funktioniert, wird es bei bei den Autokraten 
dieser Welt mit Sicherheit auch Begehrlich-
keiten wecken. 
 ?   In Nordkorea wird das vielleicht nicht 
so schnell gehen, weil die Menschen kei-
nen Zugang zum Internet haben. Halten 
Sie das in Deutschland und in westlichen 
Demokratien für denkbar?
 !   In westlichen Demokratien existiert kein 
so starkes politisches Paradigma, sondern 
hier sind es Vermarktungsprozesse. Das 
heißt, wir werden ununterbrochen klassifi-
ziert und bewertet, und unsere Daten wer-
den weiterverarbeitet. Es gibt sehr große 
Datenbroker, die über große Datenmengen 
verfügen. Das betrifft auch die Verknüp-
fung von On- und Offlinedaten, die von 
kommerziellen Unternehmen weiterver-
wertet werden. So kann man erfahren, was 
für ein Konsumtyp jemand ist und welche 
Lebensgewohnheiten und sozialen Präfe-
renzen er hat. Es existiert eine Marktkom-
ponente, und mit exakten Informationen 
kann man Kunden zielgenauer ansprechen. 
Sie werden als Individuen adressierbar und 
durch Märkte und Marktakteure manipu-

Steffen Mau
Das metrische Wir – Über die  
Quantifizierung des Sozialen 
ISBN: 978-3-518-07292-9 
Preis: 18 Euro 
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lierbar. Hier geht es nicht wie in China um 
die Erzeugung politisch opportunen Ver-
haltens, sondern um die Ausnutzung von 
Marktmöglichkeiten. Es könnte sogar zu ei-
nem Auseinanderfallen von bislang einheit-
lichen Preissystemen kommen.
 ?   Können Sie das genauer erklären?
  !   Bislang zahlen alle denselben oder ei-
nen ähnlichen Preis für dasselbe Produkt, für 
ein Buch, ein Brot oder ein Kleidungsstück. 
Wenn die Händler die Präferenzen der Kun-
den kennen und deren Reaktion auf Preis-
veränderungen, dann könnten sie dieses 
Wissen zur Steigerung ihrer Gewinnchan-
cen ausnutzen und Preise stärker individu-
alisieren. Es kommt nämlich auf die indivi-
duelle Elastizität oder Reaktionsweise auf 
Preise an. Es wäre eine sehr fundamentale 
Veränderung der Marktordnung, so würden 
Verbraucher zu gläsernen Kunden werden, 
denen Anbieter den Preis abverlangen wer-
den, den zu zahlen sie bereit sind. 
 ?   Besonders problematisch wird es 
beim Gesundheitssystem, wenn Kran-
kenkassen ihre Mitglieder danach aus-
suchen, wie gesund sie sind. Wenn für 
die Gesundheit nur noch wirtschaftliche 
Aspekte gelten, wäre das ethisch kaum 
vertretbar. Kann man das unterbinden?
  !   Kaum. Natürlich gibt es in Deutsch-
land eine staatliche Regulierung beim Zu-
gang zur Krankenversicherung. Aber es 
gibt auch Druck vonseiten der Krankenkas-
sen, zum Teil auch der Versicherten selbst, 
dass es individualisierte Tarife geben sollte. 
Warum? Weil Menschen, die sportlich, ge-
sund und jung sind, nicht so gern in ein Ri-
sikokollektiv eingruppiert werden möch-
ten, wo viele kranke, bewegungsfaule und 
ältere Versicherte sind, die höhere Kosten 
verursachen. Und natürlich haben die Ver-
sicherungen ein großes Interesse daran, 
ihre Mitglieder zu aktivem, gesundem und 
sportlichem Verhalten anzuregen, denn 
das spart Kosten.
 ?   Was auf den ersten Blick nicht nega-
tiv wirkt. Im Gegenteil. 
 !   Es ist nicht negativ – einerseits. Aber da-
mit ist verbunden, dass Versicherte ein Fit-
nessarmband tragen, dass alle ihre Schritte 
aufgezeichnet werden, dass diese Daten 
weitergegeben und verarbeitet werden 
und dass eine Totalprotokollierung des in-
dividuellen Lebens stattfindet. Dem kann 
auch niemand entkommen, wenn er die 
Versicherung wechselt, weil die nächste 
Versicherung auf diese Daten zurückgreift 
und ganz genau weiß, ob Sie eine aktive 
oder inaktive Persönlichkeit sind. 

 ?   Es ist noch nicht lange her, da war die 
Zeit eine wichtige Währung. Der Spruch 
war: Zeit ist Geld. Lösen die Daten die 
Zeit als neue Währung ab?
 !   Ich denke schon. Ich verstehe Daten als 
eine Art von symbolischem Kapital, eine 
Art Reputationskapital. Von uns allen gibt 
es inzwischen sehr viele Daten, die uns 
umfassend beschreiben, und diese Daten 
werden in vielen Situationen immer wie-
der neu genutzt. Ein Beispiel: Die meisten 
amerikanischen Unternehmen sammeln 
bei Neurekrutierungen von Mitarbeitern 
auch Informationen aus den sozialen Me-
dien über die Kandidaten. Welchen sozi-
alen Netzwerken und welchen Freund-
schaftsnetzwerken gehören sie an? Wie 
intensiv ist ihre Reisetätigkeit, was posten 
oder liken sie? Klingt harmlos, doch über 
solche Informationen kann man heraus-
finden, ob es sich um eine vertrauenswür-
dige und ehrliche Arbeitnehmerpersön-
lichkeit handelt. Hinzu kommt, dass über 

neue Formen von Datenanalysen sogar 
Prognosen über das individuelle Wahlver-
halten möglich sind. Aus gerade einmal 70 
Likes, die ein User in den sozialen Medien 
hinterlässt, lassen sich gute Vorhersagen 
über seine Persönlichkeit ableiten, etwa 
seine politischen Präferenzen. Mit über 
150 Likes in den sozialen Medien ist eine 
Person algorithmisch mitunter besser ein-
zuschätzen als dies der eigene Freundes-
kreis, die Eltern, der Partner oder die Part-
nerin könnten. Mit den heutigen digitalen 
Möglichkeiten werden Personen aber zu-
gleich in einen digitalen Korridor der Be-
rechenbarkeit eingemauert, aus dem es 
schwer ist, auszubrechen. 
 ?   Sie sprechen in Ihrem Buch vom 
Menschen als Datenmatrix. Das hört 
sich immer noch an wie aus einem Sci-
ence-Fiction-Film. Gibt es auch etwas 
Positives an der Digitalisierung?
 !   Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin 
kein Gegner oder Kritiker der Digitalisie-
rung, und es gibt natürlich auch viele po-
sitive Aspekte. 
 ?   Zum Beispiel?
  !   Zum Beispiel die Möglichkeit, auf Ge-
sundheitsdaten zurückzugreifen, die den 
wissenschaftlichen Fortschritt im Hinblick 
auf Zusammenhänge zwischen Medikation, 
Bewegung, Therapien und tatsächlichen 
Resultaten voranbringen können – die sind 
wichtig und ungeheuer weitreichend. Die 
Gewinne der Informationsmöglichkeiten 
und die geschaffene Transparenz sind posi-
tiv. Doch die Art und Weise, wie die Digita-
lisierung gesellschaftlich durchgesetzt wird, 
ungesteuert, von einigen Marktmonopolis-
ten und mit der zunehmenden Intranspa-
renz derer, die uns transparent machen – 
das ist problematisch in einer Demokratie. 
Ich spreche von Benennungsmacht, also 
von den Möglichkeiten weniger Unterneh-
men, über die Konstruktion von Daten und 
Algorithmen gesellschaftlich zentrale Klas-
sifikations- und Bewertungsprozesse durch-
zusetzen. Diese Benennungsmacht lag frü-
her beim Staat und ist sehr stark privatisiert 
worden. Zu diesem Problem kommt die 
digitale Entrechtung der Bürger, die keine 
Verfügung und kein Wissen über die Nut-
zung ihrer Daten mehr haben. 
 ?   In Zukunft könnten durch Algorith-
men und Software Textschnipsel zu 
Nachrichten zusammengesetzt werden, 
und das soll so perfekt funktionieren, 
dass der Leser es nicht merkt. Werden 
Journalisten durch die Digitalisierung 
über�üssig?

Ste�en Mau ist Professor für Soziologie 
an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Er beschäftigt sich mit Fragen des 
sozialstrukturellen Wandels. 
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  !   Im Bereich der Sportberichterstattung 
gibt es eine solche Software schon. Da-
bei werden die Spiele über Spielzüge, Ball-
wechsel und die Spieler, die auf dem Feld 
sind, technisch erfasst. Und dann können 
aus vielen hundert Millionen Textbaustei-
nen, die man aus allen eingelesenen Sport-
reportagen gesammelt hat, die Sportnach-
richten zusammengesetzt werden. Für den 
Leser soll nicht mehr identifizierbar sein, 
ob die Nachricht von einem Schreibrobo-
ter geschrieben wurde oder von einem 
Sportjournalisten aus Fleisch und Blut. Im 
Sportbereich gibt es natürlich viele sich wie-
derholende Paraphrasen, und vielleicht ist 
die Kreativität des Textes ein wenig einge-
schränkt. Aber es ist denkbar, dass sich das 
auch in anderen Bereichen etabliert. Ich 
kann nur hoffen, dass die Software beim 
wissenschaftlichen Schreiben oder bei gu-
ten journalistischen Texten nicht zur An-
wendung kommt und meine Bücher in Zu-
kunft nicht von Algorithmen geschrieben 
werden. 
 ?   Für Verleger und andere Medienbe-
triebe könnte das interessant werden, 
denn die Personalkosten sind ein gro-

ßer Posten. Die Frage ist, möchte man 
eine solche Entwicklung?
  !   Historisch betrachtet hat mit den Rati-
onalisierungsprozessen und der Globali-
sierung bereits eine Verlagerung von Pro-
duktion stattgefunden, obwohl lange die 
Meinung vorherrschte, dass die kognitiv 
anspruchsvollen Mittelschichtstätigkeiten 
sehr schwer zu verlagern sind, weil sie an 
spezifische Personen gebunden und räum-
lich und zeitlich fixiert sind. Jetzt haben 
wir eine neue Stufe erreicht. Die Globalisie-
rung und die Digitalisierung gehen eine Al-
lianz ein. Das hat zur Folge, dass viele Mittel-
schichtstätigkeiten entweder abwandern 
oder durch Big-Data-Technologien und Al-
gorithmen substituiert werden können. 
Große Wissenschaftsverlage verlagern viele 
Arbeitsschritte nach Indien, und die Auto-
ren bekommen die Druckfahnen von dort 
zugeschickt. 
 ?   Wo führt das hin? 
 !   Im nächsten Schritt wird eine Software 
und eine Computertechnologie einge-
setzt, und auch die Sprachkorrektur und so-
gar Teile des Lektorats könnten künftig au-
tomatisiert werden. Vielleicht wird es im 
journalistischen Bereich nicht die gesamte 
Breite treffen, aber bestimmte, sprachlich 
einfache und sehr auf Berichterstattung 
zugeschnittene Arten von journalistischer 
Produktion tangiert ein solcher Digitalisie-
rungsfortschritt sicher. 
 ?   Ist die Quintessenz, dass der Mensch 
über�üssig wird?
 !   Das könnte man so radikalisieren. Es be-
steht die Möglichkeit, dass Berufsgruppen 
unter Druck geraten, bei denen wir bisher 
davon ausgegangen sind, dass sie kogni-
tiv auf eine Art und Weise organisiert sind, 

die eine einfache Verdrängung durch Ma-
schinen nicht zulässt. Es wäre aber vorstell-
bar, dass auch neue und hochkreative Tä-
tigkeitsfelder entstehen, und man den 
Computern alle Tätigkeiten mit Routineele-
menten, die auf Standardisierung beruhen, 
überlässt. 
 ?   Wo sehen Sie die digitalisierte Ge-
sellschaft in zehn Jahren?
  !   Neben dem Negativszenario gibt 
es auch ein etwas helleres Szenario. Ich 
könnte mir vorstellen, dass es auch zu ei-
ner Wiederaufwertung des Human Touch 
kommt, als Gegenbewegung und Reaktion 
auf die gesellschaftlichen Veränderungen, 
die auf Standardisierung, Daten und Algo-
rithmen basieren. Wir sehen das schon jetzt 
in manchen Bereichen – zum Beispiel die 
Achtsamkeitsbewegung, die Sicht auf die 
Ganzheitlichkeit von Menschen und das In-
teresse an sozialen Kontakten. 

Menschen entwickeln immer wieder 
Leidenschaften für Dinge außerhalb des 
digitalen Universums, weil beispielsweise 
affektive Beziehungen ein knappes Gut 
darstellen, das sie hoch bewerten und ge-
wichten. Es könnte zum Beispiel sein, dass 
Menschen wieder größeren Wert darauf le-
gen, in einem Hotel oder im Flugzeug nicht 
von einer Maschine eingecheckt zu wer-
den, sondern von einem Mitarbeiter, der 
real ist und ein nicht vorformatiertes Ge-
spräch führen kann.  
 ?   Ohne soziale Kontakte würden wir 
Menschen verkümmern?
  !   Ja. Obwohl die jetzige Generation als 
Digital Natives aufwächst, denke ich, dass 
die soziale Sehnsucht nach Echtheit und 
Unmittelbarkeit immer noch besteht. Un-
tersuchungen zeigen, dass viele Menschen, 
obwohl sie enorm viele digitale Kontakte 
haben, sich einsam fühlen. 
 ?   Eine sehr problematische Entwick-
lung.
 !   Die Frage ist, ob sich heutzutage die so-
zialen Fähigkeiten und Neigungen zum Ein-
gehen von bedeutsamen sozialen Bezie-
hungen so entwickeln können, wie das die 
Generationen davor konnten. Oder ob das 
nicht schon im Sozialisationsprozess mit 
den Logiken der sozialen Medien und der 
digitalen Welt ein Stück verloren gegangen 
ist. Quasi als individuelle Anlage und Fähig-
keit, sich auf eine bestimmte Art und Weise 
sozial einzubinden. Diese Frage kann man 
heute allerdings noch nicht beantworten.�

Das Interview führte  
Bettina Schellong-Lammel

 Aus vielen hundert Millionen  
 Textbausteinen, die man  
 aus allen eingelesenen  
 Sportreportagen  
 gesammelt hat, könnten  
 die Sportnachrichten  
 zusammengesetzt werden. 
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A ufgrund der erheblichen Nach-
frage nach Inhalten zum Thema 
Recht stehen die Berufsver-

bände des Journalistenzentrum Deutsch-
land ihren Mitgliedern seit langem mit ei-
genen Justitiaren beratend zur Seite. Trotz 
eines niedrigen Mitgliedsbeitrages von um 
die zehn Euro im Monat bekommen sie 
zielgerichtete Auskünfte, was in vielen Fäl-
len den weiteren teuren Gang zum Anwalt 
spart. Zumal unsere Berater einen auf die 
DPV- und bdfj-Mitglieder zugeschnittenen 
Service anbieten.

Mit dem Rechtsanwalt und Journalisten 
Olaf Kretzschmar haben wir für die uns an-
geschlossenen Journalisten schon vor über 
einem Jahrzehnt einen Spezialisten im Be-
reich Medien- und Presserecht gewonnen, 
welcher in der Rechtsberatung der Berufs-
verbände federführend tätig ist. Olaf Kretz-

tenzeichen ist dann zukünftig anzugeben, 
wenn die Rechtsberatung für diesen Vorfall 
genutzt wird. Das Beratungsteam wird sich 
im Rahmen der Möglichkeiten auf die ge-
schilderten Fragen einstellen und das Mit-
glied direkt kontaktieren oder während ei-
ner der folgenden Telefontermine beraten.

Fragen aus dem Presse- und 
Medienrecht werden geklärt

Die Rechtsberatung verschafft einen Über-
blick und bietet eine allgemeine Beratung 
und schnelle Orientierung bei Fragen aus 
dem Bereich Presse- und Medienrecht in 
Deutschland. Sie kann nicht das eigene 
Handeln ersetzen, sondern Hilfestellun-
gen und Basisinformationen geben bzw. 
Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Bei individuel-
len Problemen oder Verfahren kann das Be-
ratungsteam auch die weitere Bearbeitung 

schmar leitet eine eigene Kanzlei und hat 
für Ihre Fragen ein offenes Ohr.

Ab sofort: verbesserte  
Beratungszeiten

Die Rechtsberatung findet jederzeit schrift-
lich und ab sofort an jedem Donnerstag 
von 12.00 bis 14.00 Uhr telefonisch statt. Sie 
ist exklusiv für Journalisten der Berufsver-
bände bestimmt und kostenfrei im Rahmen 
der Mitgliedschaft enthalten. Die Rechtsbe-
ratung bietet eine erste Beratung und gibt 
Orientierungshilfen bei Themen aus den 
Bereichen Journalismus und Medien. 

Ihre Fragen können auch als „Schrift-
liche Rechtsberatung“ per Post, Telefax, 
E-Mail oder Online-Formular an das Be-
ratungsteam übermittelt werden. Nach Ein-
gang wird ein Aktenzeichen zur besseren 
Zuordnung des Vorfalls zugeteilt. Das Ak-

Noch mehr Rechtsberatung
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 Mitglieder von DPV und bd� erfahren  
 kostenfrei alles über ihre Rechte als Journalisten 

Eine der wichtigsten Anforderungen von Journalisten an ihren Berufsverband ist die Rechtsberatung. Denn die 
Arbeit bringt Berührungspunkte zu den verschiedensten Themen, Menschen und Situationen. Recherche und 
Termindruck bestimmen den Alltag. Was bleibt, sind Fragen zur rechtlichen Seite. Was dürfen Journalisten? Wann 
können sie Auskünfte bei Behörden verlangen, welche der �normale� Bürger nicht bekommt? Wann müssen sie 
sich zurückhalten, weil die Privatsphäre berührt wird � gerade im Zuge der jüngsten Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO)? Wie weit gehen Urheber- und Nutzungsrechte bei Fotos, wie unterscheiden sich diese Rechte? Es sind 
diese und ähnliche Fragen, welche ständig aufgeworfen werden.

Durch gute Beratung vermeide ich, 
dass über meine publizistischen Werke 
gestritten wird
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übernehmen. Dieses geschieht nach per-
sönlicher Vereinbarung. Voraussetzung für 
die Teilnahme an der kostenfreien Rechts-
beratung ist die vollgültige und bezahlte 
Mitgliedschaft.

Die Rechtsberatung ist NICHT zustän-
dig für Fragen aus den Bereichen Steuern, 
Existenzgründung, Berufliches, Kriegs- und 
Krisenjournalismus, Versicherungen so-
wie Mitgliederbetreuung. Für solche Fra-
gen nutzen Sie bitte die weiteren Bera-
tungsleistungen des Journalistenzentrum 
Deutschland, zu denen Sie unter www.jour-
nalistenvertretung.de oder in der Bundes-
geschäftsstelle weitere Informationen er-
halten.

Mitglieder erhalten die speziell freige-
schaltete Telefonnummer über die Bun-
desgeschäftsstelle oder unter der Domain 
www.journalistenberatung.com (Button 
„Rechtsberatung“, bitte Mitgliedsnummer 
und PIN bereithalten).�

D P V  U N D  B D FJ  S O R G E N  F Ü R  I H R  R E C H T�

… durch kompetente, kostenfreie und spezialisierte Rechtsberatung     www.journalistenberatung.com
… �durch die Herausgabe von Presseratgebern, welche komprimiert und übersichtlich Orientierungshilfen  

geben und Anlaufstellen nachweisen     www.presseratgeber.de
… �durch Aufzeigen der einschlägigen Fachliteratur in der Kategorie Pressefreiheit und Medienrecht      

www.medienbu.ch
… �durch das Aushandeln spezieller Rahmenverträge wie der Berufs- und Privathaftpflichtversicherung oder  

der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, welche immaterielle Haftpflichtansprüche abdeckt      
www.medienversorgung.org

… �durch Fachartikel, die Sie in jeder Ausgabe verständlich und kompetent zu aktuellen Themen aus dem  
Bereich Recht informieren     www.journalistenblatt.de

… �durch die Vordrucke aus der Reihe Vertragsrecht, welche Ihre Rechte sichern und helfen, unnötige  
Streitigkeiten zu vermeiden. Alle Formulare wurden von DPV und bdfj in Zusammenarbeit mit Juristen  
individuell entwickelt     www.journalistenberatung.com

… �durch die Leistung „Grundsatzentscheidung“, welche es Mitgliedern in bestimmten Fällen ermöglicht,  
eine Übernahme von Prozessführung bzw. des Prozesskostenrisikos zu beantragen      
www.grundsatzentscheidung.org

… �durch einen Rahmenvertrag mit Europas größtem Rechtsschutzversicherer, der für die Produkte  
Rechtsschutz und D.A.S.-Sicherheitsbrief Nachlässe von bis zu 20 % erlaubt     www.medienversorgung.org

… �durch das Engagement, als Berufsverband auch Ihre juristischen Interessen durchzusetzen     
www.berufsvertretung.de

In fast jeder journalistischen Betätigung steckt juristischer Sprengsto�
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	� Der persönliche Eindruck vor Ort ist 
wertvoller und nachhaltiger als reine 
Archivarbeit. Bilder und Erlebtes blei-
ben länger im Gedächtnis

	� Die mitreisenden Kollegen sind auch im-
mer Botschafter der Meinungsfreiheit.

Den Teilnehmern wird die Möglichkeit ge-
geben, die hochbrisanten und faszinie-
renden Regionen im aktuellen Blickfeld 
der Weltpolitik, Indien und Pakistan, zu er-
gründen. Im Fokus der Exkursionen ste-
hen Politik, Kultur, Wirtschaft, Bildung und 
Medien – nach individueller Abstimmung 
werden aber auch gerne andere Themen 
untergebracht. Wer mehr wissen möchte: 

A us der Sicht einer Berufsorgani-
sation für Journalisten ergeben 
sich nachfolgende Stichwörter 

zur Motivation, Pressereisen zu organisieren:

	� Der journalistische Horizont wird kom-
pakt erweitert

	� Der Zugang zu Ländern und Kontak-
ten wird ermöglicht, welcher für den 
einzelnen Korrespondenten sonst 
schwer oder überhaupt nicht umsetz-
bar wäre

	� Eine unabhängige Berichterstattung 
wird durch das Journalistenzentrum 
Deutschland gewährleistet

Zwei Pressereisen � 
zwei Welten?
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In den vergangenen Wochen 
waren Geschäftsführung und 
Fachgruppenleiter von DPV und 
bd� aktiv und haben sich mit den 
Botschaftern mehrerer Länder 
getro�en, um neue Pressereisen 
zu organisieren. Die Resonanz 
auf bisherige Exkursionen war so 
groß, dass die Berufsverbände 
es noch vielen Berichterstattern 
ermöglichen möchten, sich ein 
eigenes Bild zu machen und den 
gegenseitigen Informations�uss 
zu unterstützen. 

Die Qual der Wahl:  
wohin geht Ihre Reise?
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im Journalistenblatt wurde bereits mehr-
fach über bisher durchgeführte Presserei-
sen berichtet (www.journalistenblatt.de  

 Indexierung  Pressereise).

Pakistan � nach der Wahl
Pakistan wird zuerst einmal mit Terror und 
Selbstmordattentaten in Verbindung ge-
bracht. Und nur wenige westliche Jour-
nalisten haben die Möglichkeit, in diesem 
Land sicher zu recherchieren und somit aus 
erster Hand zu berichten. Es bedarf einiger 
Kontakte, um gewünschte Gesprächspart-
ner zu treffen oder außergewöhnliche Orte, 
Organisationen oder Einrichtungen zu be-
suchen. Ziele der Exkursion werden unter 
anderem die Großstädte Islamabad, Karachi 
und Lahore sein.

Neben Besuchen von kulturellen Ein-
richtungen oder Universitäten sind unter 
anderem auch Gespräche mit Journalisten-
kollegen von TV- oder Radiosendern bzw. 
Printmedien sowie großen Wirtschaftsun-
ternehmen und hochrangigen Politikern 
Pakistans geplant. Und damit man von den 
Kollegen vor Ort viel lernen kann, haben die 
Reisenden die Möglichkeit, als Beobachter 
an dem Treffen zwischen Top-Journalisten 
aus Pakistan und dem deutschen Botschaf-
ter teilzunehmen, welches das Journalisten-

zentrum organisiert hat. In der Zeit vom 18. 
bis 27. Oktober 2018 (+/- 2 Tage) findet diese 
Pressereise statt, für welche Sie sich ab so-
fort bewerben können.

Indien � mehr erfahren über die 
größte Demokratie der Welt

Eine vom Journalistenzentrum Deutschland 
angebotene Pressereise ist immer außerge-
wöhnlich und auf Sie als Berichterstatter ab-
gestimmt. Und Indien ist nicht nur touris-
tisch ein reizvolles Land. Die nach Zahl der 
Bürger größte Demokratie der Welt verfügt 
über moderne Informationstechnologien, 
eine weltweit anerkannte Pharma-Sparte, 
aber auch über Industriemagnaten bei-
spielsweise in der Stahlerzeugung.

Gespräche mit hochrangigen Vertre-
tern aus Wirtschaft, Politik und Kultur bie-
ten besondere Chancen für jeden Korres-
pondenten. Die Pressereise nach Bombay 
und Delhi ist für Ende Januar/Anfang Feb-
ruar 2019 geplant, genauer gesagt für einen 
Reisezeitraum von neun Tagen zwischen 
dem 26. Januar und dem 7. Februar kom-
menden Jahres.

Und so können Sie sich bewerben
Wenn auch Sie an einer außergewöhn-
lichen Pressereise teilnehmen möch-

ten, studieren Sie die Informationen unter 
www.pressereisen.org und melden sich so-
bald wie möglich an. Mitglieder von DPV 
und bdfj sind vorrangig berechtigt, an den 
Journalistenreisen teilzunehmen. Wie bei 
den meisten beruflichen Exkursionen wird 
aber auch ein Kontingent für Nicht-Mitglie-
der freigehalten. Im Interesse guter Recher-
chemöglichkeiten werden die Gruppen der 
teilnehmenden Journalisten mit maximal 
zehn Personen klein gehalten.

Reisen in weitere Länder sind geplant. 
Das Team der Berufsverbände freut sich, 
wenn Sie uns zusätzlich Feedback geben, in 
welche weiteren Länder Sie gerne beruflich 
reisen möchten.

Interessierte Journalisten, welche nicht 
Mitglied in DPV oder bdfj sind, können sich 
übrigens per formloser Nachricht an redak-
tion@journalistenblatt.de in den Mailvertei-
ler des Medienmagazins eintragen lassen. 
Sie werden dann automatisch über zukünf-
tige Pressereisen informiert.

Alle weiteren Informationen und  
den Anmeldebogen finden Sie unter 
www.pressereisen.org�

Fröhliche Menschen �nden Sie 
in Indien und in Pakistan
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USA
Für die Massenüberwachung digita-
ler Datenströme zapften US-Geheim-
dienste die Kabel am Grund der Ozeane 
an. Fotokünstler Trevor Paglen hat die 
Dokumente von Whistleblower Edward 
Snowden studiert, einen Tauchkurs be-
sucht, sich durch Seekarten gearbeitet 
und Boote gechartert, um diesen gigan-
tischen Lauschangriff in Bilder zu fassen. 
Der Titel dieses Fotos: South America 
(SAM-1) NSA/GCHQ-Tapped Undersea 
Cable Atlantic Ocean. (oben)
© Trevor Paglen

Japan
Sie sind Ehefrauen – und Geliebte:  
die Frauen japanischer Mafia-Bosse, 
die in der sogenannten Yakuza organi-
siert sind. Der französischen Fotografin 
Chloé Jafé sind sehr persönliche  
Aufnahmen dieser Frauen gelungen, 
deren Erkennungszeichen großflächige 
Tattoos sind. Mehrere Jahre lang hat 
Jafé für diese Fotoserie in Tokio recher-
chiert. (rechts oben) 
© Chloé Jafé 
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Seit einiger Zeit verö�entlicht das Journalistenblatt die Fotos für die Pressefreiheit, und es setzt diese  
Tradition auch in diesem Jahr fort, um die Missstände aufzuzeigen, die durch internationale Fotojournalisten 

jedes Jahr mit beeindruckenden, oft auch schockierenden Bildern dokumentiert werden. 

D 
er Band „Fotos für die Pressefrei-
heit 2018“ berichtet in bewegen-
den Bildern von den Brennpunk-
ten des Nachrichtengeschehens 

weltweit. Ein Faktenteil wirft mit kurzen, doku-
mentarischen Texten ein Schlaglicht auf Län-
der, in denen unabhängige Journalisten unter 
Druck stehen. Darauf folgen acht Bildessays 
renommierter internationaler Fotografen. Sie 
werden durch Texte ergänzt, in denen die Fo-
tografen persönliche Einblicke in das jeweilige 
Land gewähren und erklären, was sie antreibt 
und welchen Hürden sie bei ihrer Arbeit ge-
genüberstehen.

20 Fotografinnen und Fotografen haben 
Reporter ohne Grenzen ihre Werke für das 
diesjährige Fotobuch unentgeltlich zur Verfü-

gung gestellt. Reporter ohne Grenzen finan-
ziert sich neben Spenden und Mitgliedsbeiträ-
gen durch den Verkaufserlös des Fotobuchs. 
Dieser fließt vollständig in Pressearbeit und 
Nothilfe wie Anwaltskosten und medizinische 
Hilfe für verfolgte Journalisten.

Die im diesjährigen Buch vertretenen Fotogra-
fen und Fotografinnen sind: 

Samuel Aranda, Mohammed Badra, Fa-
temeh Bahrami, Xiomara Bender, Aija Bley, 
Alejandro Cegarra, Xavier Cervera, Andreas 
Herzau, Chloé Jafé, Lynn Johnson, Hamad Mo-
hammed, Paul-Ruben Mundthal, Emin Öz-
men, Trevor Paglen, Baz Ratner, Marko Risovic, 
Anoek Steketee, Daro Sulakauri, Furkan Temir, 
Lorenzo Tugnoli�

Fotos für die Pressefreiheit 2018  
Herausgeber: Reporter ohne Grenzen
ISBN: 978-3-937683-71-3
Preis: 14 Euro zzgl. Versand
www.reporter-ohne-grenzen.de/fotobuch

Fotos für die Pressefreiheit 2018
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Türkei
Zwischen den Felsformationen von Gö-
reme mitten im gleichnamigen National-
park von Kappadokien wartet ein Souvenir-
verkäufer vergeblich auf Kundschaft. Wie 
die Türkei, sonst  beliebtes Urlaubsziel, den 
Touristen aus aller Welt plötzlich nicht mehr 
geheuer war, hat der Fotograf Emin Özmen 
bei seiner Fahrt entlang klassischer Reise-
routen festgehalten.  (oben)
© Emin Özmen / MAGNUM PHOTOS

Ruanda
Mit dem Völkermord an den Tutsi durch-
lebte Ruanda ein unfassbar grausames Ka-
pitel seiner Geschichte. Mehr als 20 Jahre 
danach gibt es zarte Ansätze der Versöh-
nung. Die niederländische Fotografin 
Anoek Steketee hat nachgezeichnet, wie 
eine Radio-Soap über zwei verfeindete 
Dörfer dabei helfen kann, vielen Menschen 
den Weg zu einer gemeinsamen Sprache 
zu ebnen. (links oben)
© Anoek Steketee

Venezuela
Anhänger des verstorbenen Präsidenten 
Hugo Chávez protestieren in Caracas vor 
dem Parlamentsgebäude gegen die Oppo-
sition und halten Porträts ihres Idols in den 
Händen. Chávez hatte Venezuela einen 
neuen Sozialismus versprochen. Doch der 
erwies sich als Mythos. Seit Chávez‘ Tod lei-
det das Land unter dramatischen Versor-
gungsengpässen und schweren gewalt-
tätigen Unruhen. Alejandro Cegarra fasste 
die Zustände in Bilder. (links unten)
© Alejandro Cegarra
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Syrien
Bürgerkrieg in Syrien: Das Bild eines ge-
meinsamen Mahls inmitten von Trümmern 
im damals noch belagerten Douma in Ost-
Ghouta mutet surreal an. Es erzählt von 
Menschen, die auf Initiative einer Wohltä-
tigkeitsorganisation auf den Straßen zu-
sammenfanden, um an langen, gedeck-
ten Tafeln das islamische Fastenbrechen zu 
begehen. Fotograf Mohammed Badra will 
mit seinen Bildern nicht nur Leid und Zer-
störung zeigen, sondern die menschliche 
Seite des Alltags in Syrien. (oben)
© Mohammed Badra/EPA

Guatemala
Guatemala erlebte durch den Bürger-
krieg 36 Jahre lang unaufhörlich Gewalt. 
Seit 1996 wird nicht mehr gekämpft, doch 
die Hypothek des Krieges wiegt bis heute 
schwer. Im Polizeiarchiv lagern dicke Bände 
mit Fotos von Opfern willkürlicher Ver-
haftungen. Zehntausende Menschen gel-
ten noch immer als spurlos verschwunden. 
Doch wer zu den Verbrechen recherchiert, 
wird bedroht und bekommt massiven Wi-
derstand zu spüren. (rechts oben)
© Lynn Johnson /National Geographic

Georgien
Die georgische Fotografin Daro Sulakauri 
hat im Nordosten Georgiens den Alltag 
tschetschenischer Geflüchteter in den un-
wirtlichen Bergregionen an der Grenze zu 
Russland begleitet. Viele Menschen leben 
seit Jahrzehnten dort, heiraten, haben Kin-
der, feiern Feste – ohne zu wissen, was die 
Zukunft bringt. Für ein anderes Projekt fuhr 
die Fotografin in Dörfer der abtrünnigen 
Regionen Abchasien und Südossetien und 
zeigt „wandernde Grenzen“. (rechts unten)
© Daro Sulakauri
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26 Grundbuchstaben, gelängt um drei Um-
laute und das Eszett – das 30-teilige Alpha-
bet ist die Klaviatur der Journalisten; die 
hohe Kunst des Journalisten besteht darin, 
Informationen und Sachverhalte zutreffend 
und objektiv aufzubereiten. Ob Zeitung, 
Zeitschrift, Fernsehen, Radio oder Digital-
kanal, sie haben täglich buchstäblich wie 
sprichwörtlich das letzte Wort. Sie entschei-
den, ob überhaupt und worüber wie be-
richtet wird. Das schreibt ihnen Macht und 
Verantwortung zu. Wenngleich Journalis-
ten keine verkammerten Organe der Ge-
sellschaft sind, so bilden sie doch die vierte 
Gewalt. Ihre Ausnahmestellung ist instituti-
onalisiert über die im Artikel 5 des Grund-
gesetzes verankerte Pressefreiheit. 

Gemeinwohl ist das  
Freiberu�er-Passwort

Journalisten ermöglichen Meinung durch 
Information, Information durch Recherche 
und Verständnis durch Darstellung. Sie sind 

die persönlichsten Angelegenheiten ihrer 
Mandanten, Patienten, Klienten und Kun-
den geheim. Dieses Vertrauensverhältnis ist 
in besonders sensiblen Bereichen per Ge-
setz abgesichert. Nicht, um die spezifischen 

Berufsgruppen, die Berufsgeheimnisträ-
ger, zu privilegieren, sondern um den Bür-
ger zu schützen. Dieses Schweigerecht gilt 
auch für Journalisten. Wie andere Freiberuf-
ler ebenso können sie sich auf das Zeugnis-
verweigerungsrecht berufen, um ihre In-
formanten vor negativen Konsequenzen 
zu bewahren. So gehört der Quellenschutz 
zum Journalisten-Quellcode, das illustriert 
zugleich ihre Freiberuflichkeit.

Keine Kompromisse bei der Qualität
„Die kürzesten Wörter, nämlich ‚ja‘ und 
‚nein‘ erfordern das meiste Nachdenken.“ 
Dieser Satz des Pythagoras ist weniger be-
kannt als der auf Dreiecke bezogene. Doch 
er substanziiert, dass Erkenntnisfähigkeit 
Sachverstand braucht. Journalisten ermög-

Katalysator der öffentlichen Meinung und 
elementar für die Meinungsbildung. Dies ist 
der von ihnen kreierte Mehrwert. Und zwar 
nicht nur für den einzelnen Leser, Zuhörer 
oder Zuschauer. Jeder und damit die Ge-

samtgesellschaft ist Abonnent dieses Ge-
meinguts. In diesem Zuschnitt ist die hie-
sige Informationslandschaft eine Allmende 
und Journalisten sind mithin typische Frei-
berufler. Deren allseitiges Passwort ist das 
Gemeinwohl, weil sie nicht nur im Interesse 
derjenigen wirken, die sie bezahlen, son-
dern auch im Interesse der Gesundheit, des 
Rechtsstaats, der Sicherheit, der Sprache 
oder der Kunst, wodurch die Allgemeinheit 
bereichert wird. Dieses Attribut unterschei-
det sie von anderen Wirtschaftsbereichen. 
Darin erschöpft sich der Markenkern der 
Kernmarke Freier Beruf längst nicht.

Quellenschutz als Quellcode
Zum Psychogramm gehört auch die 
Schweigsamkeit: Die Freien Berufe halten 

Von Wolfgang Ewer

Freie Berufe sind Dienstleister 
mit Besonderheiten. Merkmale 
wie etwa die Gemeinwohlorien-
tierung oder die Verschwiegen-
heit kartogra�eren das Markt-
gebiet der freiberu�ichen 
Vertrauensdienstleistungen.  
Journalisten gehören als 
sogenannte Katalogberufe  
zum �inner circle�. 

Freien Berufs
Journalist � eine Variation des

„Die Freien Berufe haben im Allgemeinen auf der Grundlage  
 besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpferischer Begabung  
 die persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige  
 Erbringung von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der  
 Auftraggeber und der Allgemeinheit zum Inhalt.“
 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (PartGG) § 1 Absatz 2
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lichen Verstehen, das kommt im Deutschen 
von Verstand. Nur wer kompetent ist, kann 
einschätzen, kann bewerten. Folglich lebt 
auch guter Journalismus von der eigenen 
Urteilskraft, für die Wissen der Nährstoff ist.

Die Freien Berufe machen bei der Qua-
lität keine Kompromisse, weil bei ihnen 
der Mensch im Mittelpunkt steht. Das un-
terscheidet sie von rein kommerziellen 
Dienstleistern. Davon profitieren die Ver-
braucher, die die hierzulande gewohnt 
hohe Qualität geboten bekommen. Quali-
tät ist auch im Journalismus gefordert, als 
Anspruch an sich selbst, weil man um die 
wichtige Funktion im Meinungs- und Wil-
lensbildungsprozess weiß. Aber dies – le-
gitimerweise – fernerhin aus egoistischen 
Motiven, hängt doch die wirtschaftliche 
Existenz davon ab, dass die eigenen Bei-
träge auch morgen und übermorgen wei-
terhin gelesen, geschaut und gehört wer-
den. Dafür muss stimmen, was beim 
Rezipienten ankommt. In puncto Qualität 
kann es keinen Niveaulimbo geben, dabei 
zwingt man sich nur selbst in die Knie und 
ramponiert die eigene Marktposition.

Der gute Ruf ist unverzichtbar, für alle 
Freiberufler. Als Sicherheit bringen sie ihre 
Persönlichkeit und ihre Qualifikation mit. 
Das verbrieft das intellektuelle Kaliber so-
wie die individuelle Güte freiberuflicher 
Dienstleistungen, die auf einer hochwer-
tigen, oft akademischen Ausbildung ba-
sieren. Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
unter den Journalisten erfordert die unter-
schiedlichsten Aus-, Weiter- und Fortbil-
dungsmaßnahmen. Ein Studium ist wohl 
gängig. Volontariat oder Journalistenschu-
len sorgen für den Praxisbezug.

Freie Berufe sind Kenner und Könner 
ihres Fachs und bieten jedem Einzelnen 
stets kreative Unikate. So sind die Leistun-

eine beachtliche Geschwindigkeit. Umso 
entscheidender ist es, dass Inhalte gegen-
über Geschäftsmodellen nicht in den Hin-
tergrund treten. Journalisten sind Filter in 
einer komplexen Welt und stellen über In-
formationsvielfalt demokratische Öffent-
lichkeit her. Deshalb sind sie wie alle ande-
ren Freien Berufe in ihren Wirkkreisen für 
das Funktionieren und die Stabilisierung 
unserer Gesellschaft unverzichtbar.�

gen weder umtauschbar, noch gibt es sie 
in S, M noch L von der Stange: Ein Kunst-
werk entsteht nicht mit einer Malen-nach-
Zahlen-Vorlage. Eine Grippe kann nicht per 
Einschreiben zur Behandlung verschickt 
werden. Gleichermaßen erschließen sich 
Journalisten immer neue Sachverhalte, 
stellen sie häufig in einen größeren Zusam-
menhang oder ziehen Analogien; sie kön-
nen dabei nicht mechanisch-gedankenlos 
nach Schema F verfahren.

Potenziale und Herausforderungen
Die Nachfrage nach freiberuflichen Dienst-
leistungen steigt. Schließlich verkörpern 
Freie Berufe den Strukturwandel hin zur 
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft 
und unterstützen die Menschen in einer 
immer komplexeren Lebens- und Arbeits-
welt. So kristallisieren sich parallel zum de-
mografischen und technischen Wandel 
immer neue Berufsbilder heraus und eta-
blierte Tätigkeiten verändern sich. Es kann 
nicht abschließend fixiert werden, wer tat-
sächlich ein Freiberufler ist. Gesetzlich de-
finiert ist die freiberufliche Tätigkeit im 
Einkommensteuergesetz (§ 18) und im Part-
nerschaftsgesellschaftsgesetz (§ 1). Dort ist 
ein Katalog an Berufen aufgeführt, die als 
Freiberufler gelten, darunter Journalisten. 
Diese Aufstellung ist und kann aufgrund 
der Dynamik nicht vollständig sein. Insofern 
hat der Gesetzgeber festgelegt, dass ent-
lang des Katalogs auch „ähnliche Berufe“ zu 
den Freien Berufen zählen können.

Ob Katalog oder Appendix, mit den 
hohen Anforderungen an Kompetenz, Kre-
ativität und Person steht fest: Nur wo Freier 
Beruf draufsteht, steckt auch Freier Be-
ruf drin. Indes, begriffliche Klarheit wäre 
schicklich. Denn die Umgangssprache ist 
gerne unscharf und ordnet der Freiberuf-
lichkeit reihenweise „freie“ selbstständige 
Tätigkeiten zu. Aber der Terminus Freibe-
rufler ist kein Synonym für Freelancer oder 
freier Mitarbeiter. Freie Mitarbeit beschreibt 
ein Vertragsverhältnis zu einem Auftragge-
ber. So kann ein freier Mitarbeiter entweder 
Freiberufler oder Gewerbetreibender sein.

Freie Berufe gestalten und begleiten 
Veränderungen. Allen gemein sind die Her
ausforderungen durch die Digitalisierung, 
bei der nicht durchgängig auf die Güte 
der Algorithmen vertraut werden kann. 
Im Journalismus etwa gibt es längst Soft-
ware, die Texte so umschreibt, dass der Ur-
heber nicht mehr erkennbar ist und erst 
recht nicht entlohnt wird; zudem erzwin-
gen gerade die elektronischen Medien 

RA Prof. Dr. Wolfgang Ewer ist seit 
dem 21. Juni 2017 Präsident des Bundes-
verbands der Freien Berufe e. V.. Prof. Dr. 
Ewer ist Rechtsanwalt und als Fachanwalt 
für Verwaltungsrecht in Kiel in eigener 
Kanzlei selbstständig. Als Honorarprofes-
sor lehrt er an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel öffentliches Recht und 
ist unter anderem Mitherausgeber der 
Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW). 
Prof. Dr. Ewer ist Präsidiumsmitglied des 
Deutschen Anwaltvereins und engagiert 
sich bereits seit dem Jahr 1994 im BFB, 
zuletzt als Vizepräsident.

Über den BFB 
Der Bundesverband der Freien Berufe e. V. 
(BFB) vertritt als einziger Spitzenverband der 
freiberuflichen Kammern und Verbände die 
Interessen der Freien Berufe, darunter 
sowohl Selbstständige als auch Angestellte, 
in Deutschland. Der BFB hat 43 Mitglieds
organisationen – darunter der DPV – und 
15 Landesverbände. In seinen Geschäfts
stellen in Berlin und Brüssel bündelt der BFB 
die Positionen der Freien Berufe und bringt 
diese in die politische Meinungs- und 
Willensbildung ein. Er erhöht die Sichtbar-
keit der Freien Berufe im politischen Raum.

Über die Freien Berufe 
Allein die rund 1,4 Millionen wirtschaftlich 
selbstständigen Freiberufler in Deutschland 
erzielen einen Jahresumsatz von rund 
438 Milliarden Euro und steuern somit 
10,8 Prozent oder jeden zehnten Euro zum 
Bruttoinlandsprodukt bei. Sie beschäftigen 
fast 3,9 Millionen Mitarbeiter – darunter  
ca. 124.000 Auszubildende. Die Bedeutung 
der Freien Berufe für Wirtschaft und 
Gesellschaft geht jedoch weit über 
ökonomische Aspekte hinaus:  
Die Gemeinwohlorientierung ist ein 
Alleinstellungsmerkmal der Freien Berufe.
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Von Kai Rehländer

Wie es dem Messenger Telegram und seinem charismatischen Chef Pawel Durow gelang,  
die russischen Zensurbehörden auszutricksen

E s geht um Freiheit und um Zen-
sur. Es geht um Privatsphäre und 
darum, wer das Internet kontrol-

liert. Um den Einfluss von autoritären Re-
gimen auf multinationale Konzerne, die 
gerne in den Ländern Geschäfte machen 
wollen. Um ganz große politische und ge-
sellschaftliche Fragen, die es eigentlich ver-
bieten, dass das Thema auf einen Konflikt 
von wenigen Personen reduziert und damit 
gnadenlos personifiziert wird. 

Aber Marketing funktioniert gut über 
Personen, über Storytelling, Inszenierungen 
und Haltungen. Insofern ist der Konflikt um 
den Messengerdienst Telegram nicht ohne 
die Person Pawel Durow begreifbar. Der 
33-Jährige gründete 2006 zusammen mit 
seinem Bruder Nikolai, einem brillanten Pro-
grammierer, das soziale Netzwerk Vkontakte 

(heute vh.com) und wurde fortan in den Me-
dien als „russischer Mark Zuckerberg“ 
gefeiert. Doch während der echte Mark 
Zuckerberg zwielichtige Weitergaben von 
Daten zulässt, blieb Durow hart, als der rus-
sische Inlandsgeheimdienst FSB von ihm die 
Daten von Bürgern haben wollte, die sich auf 
Vkontakte zu Demonstrationen verabredet 
hatten, die gegen mutmaßliche Wahlfäl-
schungen bei der Parlamentswahl 2011 ge-

richtet waren. Mehr noch: Er veröffentlichte 
die Geheimdienstanfrage und postete als 
seine offizielle Antwort ein Foto seines Hun-
des mit herausgestreckter Zunge. 

Auch optisch hinkt der Vergleich zwi-
schen dem nerdigen Zuckerberg und Du-
row, über den der Spiegel befand, er kleide 
sich gerne wie der Cyberrebell Neo aus der 
Science-Fiction-Trilogie „Matrix“. Auf In
stagram rief er seine Landsleute zu einem 
#PutinShirtlessChallenge auf, wobei der 
durchtrainierte Asket eine weit bessere Figur 
machte als der Kremlchef. Eine weitere gern 
erzählte Anekdote über Durow ist, wie er zu-
sammen mit seinen Angestellten Papierflie-
ger aus 5 000-Rubel-Scheinen (Wert: damals 
125 Euro) faltete und diese aus dem Fenster 
seines Firmensitzes auf die St. Petersburger 
Prachtstraße Newski-Prospekt segeln ließ, 
um einem Geschäftspartner zu zeigen, wie 
man Geld aus dem Fenster wirft – was für 
einen riesigen Menschenauflauf sorgte. 

260 Millionen Dollar brachte dem als 
libertär geltenden Durow der Verkauf der 
Anteile von Vkontakte. Mit dem Geld setzten 
sich die Brüder aus Russland ab, wo inzwi-
schen ein Prozess wegen Widerstands ge-
gen die Staatsgewalt und eines Verkehrsde-
likts (Anfahren eines Verkehrspolizisten) 
gegen Pawel Durow inszeniert werden 
sollte. Seitdem leben beide als digitale 
Nomaden. Das Geld steckten die beiden 
Brüder in die Entwicklung des Messenger-
Dienstes Telegram, den mittlerweile monat-
lich 200 Millionen Menschen weltweit nut-
zen (Stand 4/2018). Im Gegensatz zu 
Marktführer WhatsApp (1,2 Milliarden Nutzer 
monatlich) ist der Code der Telegram-Clients 
frei verfügbar. Diese App verschaffte den 

Der Künstler Alexej Kirjanov trägt das Bildnis Pavel Durovs auf einer stilisierten 
Ikone als Protest gegen die Blockade von Telegram auf der Demonstration zum  
1. Mai 2018 in Sankt Petersburg
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Neoin der Versandhaus-Cloud  

 Die Bemühungen der russischen  
 Zensurbehörde, Telegram  
 vollständig zu blockieren,  
 sind weitgehend gescheitert. 
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Durow-Brüdern den internationalen Durch-
bruch, weil sich Nachrichten dort so ver-
schlüsseln lassen, dass auch die gewieftes-
ten Hacker keine Chance haben, den Code 
zu knacken. Um das zu beweisen, rief Durow 
zu einem Sicherheits-Contest auf, bei dem 
ein Preisgeld von 300 000 Dollar ausgelobt 
wurde, das niemand geholt hat.

Die Möglichkeit, dass Menschen unkon-
trolliert miteinander kommunizieren kön-
nen, ist autoritären Regimen ein Dorn im 
Auge. Die russische Medienaufsichtsbe-
hörde Roskomnadsor versucht seit Mitte Ap-
ril, die App in Russland zu sperren, weil Tele-
gram sich weigert, dem Inlandsgeheimdienst 
das Mitlesen verschlüsselter Chats zu er-
möglichen. Der Iran folgte im Mai. 

Doch bisher sind die Bemühungen der 
russischen Zensurbehörde, Telegram voll-
ständig zu blockieren, weitgehend ge-
scheitert. Die Medienaufsichtsbehörde 
konnte die IP-Adressen identifizieren, die 
mit Telegram zusammenhängen, und hat 

die Internetdienstleister (ISPs) beauftragt, 
diese zu blockieren. Auch die Web-Hos-
ting-Unternehmen wurden dazu verdon-
nert, entsprechende Webseiten von ihren 
Servern zu nehmen. Doch Telegram funk
tioniert immer noch und wechselt von ei-
nem Server zum anderen, was dazu führt, 
dass die Roskomnadsor mittlerweile 18 Mil-
lionen IP-Adressen in Russland gesperrt hat, 
was zahlreiche Onlinespeicher, E-Payment-
Dienste, Bankdienstleistungen, Versand-
händler und Supportdienste zum Erliegen 
gebracht hat – ein Milliardenschaden für 
das gesamte Ru-Net.

Jetzt kommen multinational operie-
rende Konzerne wie Google und Amazon 
ins Spiel. Um Sperren zu umgehen, bedient 
sich Telegram neben VPN unter anderem ei-
ner Technik namens Domain Fronting und 
nutzte eine Sicherheitslücke bei den großen 
Cloud-Anbietern. Dabei wird vom Nutzerge-
rät eine sichere Verbindung zu Google oder 
Amazon aufgebaut und wird von dort zu ei-

nem anderen Endgerät weitergeleitet, ohne 
dass ersichtlich ist, wie beide über Telegram 
miteinander verbunden sind. 

Doch dieses Hintertürchen für freien 
Informationsaustausch im Internet soll 
schnellstmöglich geschlossen werden. So-
wohl Amazon als auch Google kündigten 
an, die Möglichkeit von Domain Fronting 
schnellstmöglich zu beenden und so die 
verschlüsselten Datenströme zu stoppen.  

Digitale Bürgerrechtler wie Nathan 
White von der NGO Access Now zeigten sich 
entsetzt über das Vorgehen der Internetkon-
zerne: „Durch die Ermöglichung von Domain 
Fronting kamen Millionen von Menschen in 
den Genuss eines freieren Internets und 
erleben ihre Menschenrechte. Wir fordern 
Google dringend auf, sich für die Menschen-
rechte und die Freiheit des Internets zu 
engagieren und Domain Fronting weiterzu-
führen.“

Weltbürger Pawel Durow musste gerade 
den Vorverkauf (ICO) für sein neuestes Pro-
jekt eines eigenen Block Chains mit der vir-
tuellen Währung Gram absagen, weil die US-
Aufsichtsbehörde ihre Bestimmungen für 
Krypto-Assets (virtuelle Währungen) ver-
schärft hat. Großartig stören wird es den 
33-Jährigen nicht. Schließlich hat er schon 
im Vorfeld 1,7 Milliarden Dollar eingesam-
melt, um ein Konkurrenzsystem zu Bitcoin 
vom Stapel laufen zu lassen.

Die russische Regierung ist inzwischen 
auf die Idee gekommen, einen eigenen 
Messenger zu launchen, mit Sicherheitsein-
stellungen im Sinne des Inlandsgeheim-
dienstes. Der Iran ist noch ein Stück weiter 
und präsentiert den eigenen Dienst Soroush 
mit verschleierten Emojis.�

100 Millionen Telegram-Nutzer 02.2016
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seinem Bruder Nikolai, einem 
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 und Ihre Daten sind sicher 
Von Albrecht Ude

Nicht nur Cambridge Analytica ist bankrott. Sondern das ganze Geschäftsmodell der hemmungs-
losen Datenschnü�elei. Online-Werbung beruht auf Spionage in privaten Lebensbereichen. 
Selbst deutsche Verlage im Netz beteiligen sich munter daran. Dabei kann jeder, der das Internet 
nutzt, selbst etwas tun, um seine Privatsphäre auch privat zu halten. Das geht ganz einfach.

des ehrbaren Geschäftsmannes endgültig ein. Er wurde entlassen – zu 
spät. Kurz darauf ging die Firma bankrott, weil alle Kunden die rufschä-
digend gewordene Beziehung zu Cambridge Analytica beendeten.

Deep Data
Durch den Skandal um die zweckentfremdeten Facebook-Daten ge-
riet auch Facebook ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Und auch die 
anderen Konzerne, die im Geschäft mit Big Data und Deep Learning 
durch Nutzerdaten sind. Man nennt sie oft GAFA, für Google, Apple, 
Facebook, Amazon – alle in den USA. Aber das ist verkürzend, denn 
auch der US-Konzern Microsoft und die in der Volksrepublik China 
ansässigen Firmen Alibaba, Baidu und Tencent gehören dazu.

Den Rüpel in dieser Gruppe gibt Facebook. Immer mehr wird 
über Facebooks Datensammlungen bekannt. Die britische Zeitung 
Express veröffentlichte eine Liste von 98 persönlichen Datenpunk-
ten, die Facebook nutzt, um „passende“ Werbung einzublenden. 
Ebenso wurde bekannt, dass Facebook Daten von anderen Datenfir-
men, zum Beispiel Kreditauskunfteien, ankauft, um die eigenen Nut-
zerprofile „anzureichern“.

An diesen undurchsichtigen Datensammlungen beteiligen 
sich auch deutsche Medien im Netz, eben durch Tracker auf ihren 
Webseiten, die dann Nutzerinformationen an Facebook, aber auch 
Google, Werbenetzwerke und andere weiterleiten. 

Ob das noch mit der Europäischen Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) vereinbar ist, sei erstmal dahingestellt. Aber schon 
jetzt kann jeder interessierte und informierte Internetnutzer etwas 
gegen das Abfließen seiner Daten tun.

Praktischer Selbstschutz 
Die Privatsphäre zu schützen und die Saugleitungen der Datensamm-
ler trockenzulegen, das geht erstaunlich einfach. Alles, was dazu nötig 
ist, sind drei Webbrowser und ein wenig (Internet-)Disziplin. 

Das Tracking der Datensammler zielt immer darauf, einen Nut-
zer zu identifizieren, indem man seinen Browser identifiziert oder 

E twas zynisch gesagt, war es der passende Skandal zur 
rechten Zeit: Dass die englische Firma Cambridge Ana-
lytica Millionen Profile von Facebook-Nutzern ohne de-

ren Wissen ausgewertet und damit missbraucht hat, um diese Nut-
zer dann beeinflussbar zu machen, war schon länger bekannt. Erste 
Berichte datieren auf Dezember 2016. Gemutmaßt wird, Cambridge 
Analytica (die Firma hat übrigens keine Beziehung zur University of 

Cambridge, auch wenn der Name dies suggeriert) habe so im Auf-
trag von Kunden Einfluss auf die Präsidentenwahlen 2017 in den 
USA und auf die Brexit-Abstimmung in Großbritannien genommen. 
Bewiesen ist das nicht. Aber allein die Vorstellung ist angsteinflö-
ßend. Dass im Netz Daten gesammelt werden, um damit Kaufent-
scheidungen zu beeinflussen, die übliche Werbung, ist sattsam be-
kannt. Nicht sonderlich seriös, weit entfernt von honorig (ein leider 
aus der Mode gekommenes Wort) aber hoch profitabel. Aber im 
Netz gesammelte (und erschnüffelte) Daten zu nutzen, um Wahl-
entscheidungen zu beeinflussen? Möglicherweise gar für ausländi-
sche Auftraggeber? Das greift an die Grundlagen jedes Staates, ins-
besondere demokratischer Staaten. Nun hat nicht jeder etwas mit 
Demokratie am Hut, solange es um Geschäfte geht: Zum Beispiel 
Alexander Nix, bis März Geschäftsführer von Cambridge Analytica. 
Der britische Sender Channel 4 filmte ihn undercover im Gespräch 
mit Politikern, die vorgeblich aus Sri Lanka stammten – in Skandina-
vien nennt man diese Recherchemethode „wallraffen“. 

Spätestens durch seinen live gefilmten Vorschlag, Prostituierte ein-
zusetzen, um politische Gegner zu ramponieren, stürzte die Fassade 

 Die Privatsphäre zu schützen und die  
 Saugleitungen der Datensammler  
 trockenzulegen, das geht erstaunlich einfach. 

Drei Browser
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markiert. Im einfachsten Fall geschieht das durch ein Coo-
kie, eine eindeutige Zeichenkette, die ein Webserver beim 
Erstkontakt an den Browser übermittelt und die dieser Browser 
dann bei allen späteren Kontakten dem Server wieder mitteilt: „Da 
bin ich wieder“. Loggt man sich mit einem so markierten Browser 
etwa bei Facebook ein, weiß diese Firma genau, welcher Nutzer 
das Programm bedient. Die (von Facebook) gewünschte Persona-
lisierung ist erreicht.

Loggt man sich von Facebook wieder aus, nutzt aber den 
Browser weiter zum Surfen im Netz, so übermittelt jede 
Webseite, auf der ein Like-Button zu sehen ist, wiederum 
die Daten an die Facebook-Server, dass man diese Seite 
gerade besucht. Es reicht, dass der Button eingeblendet 
wird, damit die Daten fließen – man muss ihn nicht ankli-
cken. Der Like-Button ist sozusagen die „Schleppnetz-Fahn-
dung“ von Facebook, damit wird man auch dann verfolgt, wenn 
man gar nicht auf Facebook-Seiten surft. Im Falle von Google sind 
diese Schleppnetze Google Analytics, Google Fonts und andere, die 
viele Website-Betreiber gedankenlos einsetzen.

Doch Cookies werden nicht nur von den Websites verteilt, die 
man aufruft, sondern auch von ganz anderen Seiten, zum Beispiel 
von Werbenetzwerken, die die Seiten von Verlagen dafür bezahlen, 
ihre Tracker quasi Huckepack zu verteilen (siehe Kasten). Da diese 
Tracker ebenfalls über viele verschiedene Websites aktiv werden, 
ist es ihnen so möglich, einen Nutzer beim Surfen im Web über 

viele Seiten hinweg zu verfolgen – hier wird aus Wer-
bung Schnüffelei. 

Neben den Cookies, die nur eine Markierung des ein-
zelnen Browsers sind, laufen auch Tracking-Programme (meist ba-
sierend auf der Programmiersprache JavaScript). Diese versuchen, 
Daten aus dem betreffenden Browser auszulesen, typischerweise 
den Verlauf, also das Protokoll, welche Webseiten aufgerufen wur-
den, und die geöffneten und geschlossenen Tabs der Sitzung. Wer 
an diese Daten herankommt, hat eine sehr genaue Information da-

rüber, wofür sich der Surfer interessiert; zumal Teil dieser Daten 
oft die Anfragen bei Suchmaschinen sind. Gegenüber wem 
würde man lückenlos Auskunft geben, wonach man so alles 
gesucht hat? Vermutlich niemandem, denn das könnte für 

große Unruhe sorgen. 
Das Thema ist Cross-Site-Tracking: über mehr als eine Web-

site hinweg. Dass jede Website, die ich aus freiem Willen aufrufe, 
meine Daten sammelt, ist völlig in Ordnung – meine freie Entschei-
dung, mein Risiko. Aber mich zu verfolgen, wenn ich auf ganz an-
deren Websites unterwegs bin, und jede Verfolgung durch Server, 
die ich nie direkt aufgerufen habe, das ist einfach nur Schnüffelei.

Wenn das auch noch auf verschiedenen Geräten geschieht, 
etwa dem Desktop-Computer, dem Tablet und dem Mobilphone, 
weil ich mich mit allen bei Facebook mal eingeloggt oder anders zu 
erkennen gegeben habe, wird daraus Cross-Device-Tracking: über 
mehrere Geräte hinweg. Mein Datenprofil wird damit „wertvoller“ 
(für die Schnüffler, nicht für mich).

Was tun? Drei Webbrowser für bestimmte Zwecke diszipliniert 
und kontrolliert einzusetzen, ist die Lösung. Im Detail: Den ersten 
Browser nimmt man zum ganz normalen Seitenaufrufen im Web, 
mit kleinen Einschränkungen. Dieses täglich genutzte Programm 
sollte mit Zusatzprogrammen „aufgerüstet“ werden. Solche Zusatz-
programme (auch Addons oder Erweiterungen genannt) gibt es für 
Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome und andere. Empfehlens-
werte Browser sind vor allem Firefox und Opera.

 Einige Webseiten, wie etwa Spiegel.de  
 und Bild.de, sind mit einem so konfigurierten  
 Browser nicht mehr aufrufbar, denn dort  
 laufen Adblocker-Blocker. 
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ebenso eine Unverschämtheit, seinen Nutzern nicht nur Werbung 
vorzusetzen, sondern im gleichen Atemzug deren Daten an elf oder 
zwölf völlig unbeteiligte Webserver zu Schnüffelzwecken weiterzu-
leiten – das ist auch wahr!

Deswegen der zweite Browser. Irgendein anderes Programm, mit 
dem man gerne arbeitet, zum Beispiel der Opera-Browser (oder Vi-
valdi, Waterfox, die Vielfalt an Browsern ist überraschend groß). Den 
verwendet man, um all die Webseiten aufzurufen, die bei gesicher-
ten Browsern Schluckauf bekommen. Für diesen Browser installiert 
man kein einziges Sicherheitsprogramm, aber man ändert die Ein-
stellungen des Programms: Alle Cookies und Tracker werden akzep-
tiert, aber alle gespeicherten Daten (Cookies, Surfgeschichte, alles!) 
werden beim Schließen des Programms gelöscht. Was bedeutet: 
wenn man diesen „Zweitbrowser“ startet, dann immer wie frisch in-
stalliert, ohne irgendwelche persönlichen Daten. Welcher Webser-
ver auch immer dort die Daten ausliest (was er darf), bekommt dann 
nur die Daten der jeweiligen Session.

Als dritter Browser kann gern ein Produkt wie Google Chrome 
eingesetzt werden. Dieser Browser dient dann dem Zugriff auf die so-
zialen Netze und auf die Google-Angebote (Suchmaschine, Google+, 
Mail und ähnliches). Er muss nicht besonders geschützt werden, le-
diglich Cookies von Drittanbietern sollten in den Einstellungen aus-
geschlossen sein. Nur mit diesem Browser loggt man sich bei sozia-
len Netzen wie Facebook und Twitter oder bei den Google-Diensten 
ein und ruft deren Seiten auf. Selbstverständlich schauen die dann 
sofort, wo denn die Datenspuren von den Like-Buttons, von Google 
Analytics, Google Fonts und all den anderen Schleppnetzen sind. 

Tja, leider bleiben diese Schleppnetze leer, weil sie im zweiten 
Browser ausgeworfen wurden. Und im ersten Browser wurden sie 
gleich gekappt. 

Drei Programme installieren, was so einfach ist wie drei Tassen 
Tee zu trinken, und dann etwas Disziplin zu wahren, was nach drei 
Tassen Tee nicht mehr wirklich schwerfällt – und die Datenkraken 
werden verzweifeln.

Ergänzen kann man das noch um den TOR-Browser (der im vori-
gen Heft beschrieben wurde) falls man anonym surfen möchte oder 
ins Darknet will.�

Albrecht Ude ist Journalist, Researcher und Recherche-Trainer. 
Einer seiner Arbeitsschwerpunkte sind die Recherchemöglichkeiten 
im Internet. www.ude.de

Sehr hilfreich ist hier ein Dokument des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI): Mindeststandards für sichere 
Webbrowser. Es kann kostenfrei geladen werden.

Dieser erste Browser sollte durch den Privacy Badger der Electro-
nic Frontier Foundation ergänzt werden. Der verhindert, dass schnüf-
felnde Tracker von Servern im Hintergrund im Browser ausgeführt 
werden. Ergänzen kann man das bei Firefox durch Addons wie Histo-
ryBlock, die das Auslesen des Verlaufs stoppen. Zusätzlich sollte man 
die Einstellungen des Browsers so ändern, dass Cookies von Drittan-
bietern nie akzeptiert werden. Und, ganz wichtig: Mit diesem Brow-
ser darf man sich NIE bei Facebook oder in anderen sozialen Netzen 
einloggen, nach Möglichkeit sollte man auch Google meiden (und 
stattdessen etwa bei Startpage suchen). Kurzum: Dieses Programm, 
mit dem man surft und tausendfach die Like-Buttons, die Google-
Fonts und all die anderen Schnüffler vor die Nase bekommt, und in 
dem ein Großteil der Internetnutzungsdaten aufläuft, muss best-
möglich geschützt sein gegen das Auslesen eben dieser Daten. Eben 
weil diese Informationen privat sind und bleiben sollen.

Einige Webseiten, wie etwa Spiegel.de und Bild.de, sind mit ei-
nem so konfigurierten Browser nicht mehr aufrufbar, denn dort lau-
fen Adblocker-Blocker. Man bekommt nichts mehr zu sehen. Nun ist 
es selbstverständlich eine Unverschämtheit, qualitätsjournalistische 
Produkte wie Spiegel.de oder Bild.de umsonst lesen zu wollen, ohne 
im Gegenzug die Anzeigen wahrzunehmen – das ist wahr. Es ist aber 

Schnü�eldienste

Zählung der Tracker mit dem Programm Privacy Badger am  
10. Mai 2018. 
Tracker sind Programme, die Daten aus Webbrowsern auslesen 
und an datensammelnde Server weiterleiten. Nicht an die Server 
der Medien, die der Nutzer aufrief, sondern an völlig unbeteiligte 
Server, die diese Medien bezahlen, um quasi huckepack dabei zu 
sein. Das Wort „Schnüffelei“ ist dafür angebracht.

Berliner Morgenpost: 15 Tracker
Heise online: 7 Tracker
Süddeutsche Zeitung: 10 Tracker
Zeit online: 11 Tracker
Die Welt: 15 Tracker
Frankfurter Allgemeine Zeitung: 16 Tracker
Focus: 23 Tracker
Spiegel online: 12 Tracker, außerdem ein Anti-Adblocker –  
mit werbeverhindernden Programmen (Adblockern) ist  
Spiegel online nicht zu lesen
Bild online: 11 Tracker, außerdem ein Anti-Adblocker  
Berliner Zeitung: 18 Tracker
Kölner Stadt-Anzeiger: 15 Tracker
Stuttgarter Zeitung: 12 Tracker
Geo: 23 Tracker
Nordwest-Zeitung online: 24 Tracker

 Als dritter Browser kann gern ein Produkt  
wie Google Chrome eingesetzt werden.  
 Dieser Browser dient dem Zugriff auf die  
 sozialen Netze und auf die Google-Angebote  
 (Suchmaschine, Google+, Mail und ähnliches). 
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Sichere Passwörter � 
sichere Kommunikation!  
Von Nabil Alsabah

�hallo� oder �123456� � bei der Wahl ihrer Passwörter vertrauen viele Menschen auf 
einfache Kombinationen. Jeder dritte Internetnutzer (32 Prozent) in Deutschland 
gibt außerdem an, dass er für mehrere Online-Dienste das gleiche Passwort nutzt.

D as ist das Ergebnis einer reprä-
sentativen Umfrage des Digi-
talverbands Bitkom unter 1 017 

Internetnutzern in Deutschland. Wer sich 
auf ein einziges Passwort für verschiedene 
Online-Dienste verlässt, macht es Cyberkri-
minellen sehr einfach. Wenn dieses Pass-
wort einmal in falsche Hände gerät, ist die 
gesamte digitale Identität eines Nutzers ge-
fährdet. Immerhin – fast zwei von drei Inter
netnutzern (64 Prozent) setzen auf mehr als 
ein Passwort für verschiedene Online-Diens
te. Einen perfekten Schutz vor Cyberkrimi-
nellen bieten auch die längsten Passwörter 
nicht. Doch wer folgende Hinweise beach-
tet, erschwert Cyberattacken deutlich:

Komplexe Passwörter nutzen
Je komplexer das Passwort, desto höher der 
Schutz. Trotzdem werden im Alltag oft sim-
ple Passwörter genutzt. Mit einem Trick las-
sen sich auch schwierige Passwörter leicht 
merken, indem clevere Eselsbrücken einge-
setzt werden. Um Passwörter mit Buchsta-
ben, Zahlen und Sonderzeichen zu generie-
ren, werden dafür die Anfangsbuchstaben 
von ausgedachten Sätzen genommen, 
etwa: „Mein Verein gewann das entschei-
dende Spiel mit 3 zu 2!“ Daraus lässt sich ein 
sicheres und gut zu merkendes Passwort er-
stellen: „MVgdeSm3z2!“.

Der Passwort-Manager 
als Kennwort-Tresor

Passwort-Manager speichern alle genutz-
ten Kennwörter in einer verschlüsselten Da-
tei. Nutzer müssen sich nur noch ein Pass-
wort merken, das Master-Passwort. Dieses 
Passwort sollte höchste Standards erfüllen. 
Einmal eingegeben, erlangt man Zugang 

zu allen gespeicherten Kennwörtern. Einige 
Programme bieten sogar die Möglichkeit, 
nicht nur Passwörter, sondern auch die da-
zugehörigen Benutzernamen zu speichern. 
Auf Wunsch füllen die Programme die abge-
fragten Felder beim Login automatisch aus.

Doppelte Sicherheitsstufe
Einige Dienste bieten mittlerweile Mehr-Fak-
tor-Authentifizierungen an. Das bedeutet, 
dass der Nutzer mehr als eine Sicherheits-
abfrage beantworten muss, um auf einen 
Account zuzugreifen. Dazu erhält man nach 
der Passwortabfrage beispielsweise eine 
SMS auf das Mobiltelefon mit einem Code. 
Parallel erscheint ein Feld, das den übermit-
telten Code abfragt.

Updates, Updates, Updates
Ohne einen aktuellen Virenscanner kann es 
sehr gefährlich sein, sich im Internet zu be-
wegen – gleich ob per Desktop-Compu-
ter oder Smartphone. Umso wichtiger ist es, 
die Virensoftware immer aktuell zu halten. 
Nutzer sollten die Update-Hinweise ihrer Vi-
rensoftware ernst nehmen. Gleiches gilt für 
das Betriebssystem, den Browser, Add-Ons 
und die anderen Programme.

Phishing vorbeugen:  
Vorsicht bei dubiosen Mails

Beim Phishing verschicken Betrüger ge-
fälschte Mails mit Links zu Online-Händlern, 
Bezahldiensten, Paketdiensten oder sozia-
len Netzwerken. Dort geben die Opfer dann 
nichtsahnend ihre persönlichen Daten preis. 
Häufig holt sich aber auch ein unerkann-
ter Trojaner diese vertraulichen Informati-
onen. Cyberkriminelle wollen so vor allem 
an die Identität der Opfer in Kombination 

Nabil Alsabah studierte Informatik  
in Karlsruhe und promovierte in Psycho
logie in Bamberg. Seit November 2017  
ist er Referent für IT-Sicherheit im  
Digitalverband Bitkom.

mit den zugehörigen Zugangsdaten zu On-
line-Banking oder anderen Diensten kom-
men. Oberstes Gebot: den gesunden Men-
schenverstand nutzen. Banken und andere 
Unternehmen bitten ihre Kunden nie per E-
Mail, vertrauliche Daten im Netz einzuge-
ben. Diese Mails sind am besten sofort zu 
löschen. Das Gleiche gilt für E-Mails mit un-
bekanntem Dateianhang oder verdächtigen 
Anfragen in sozialen Netzwerken.�

 
Hinweis zur Methodik:

 Grundlage der Angaben ist eine repräsen-
tative Umfrage, die Bitkom Research durch-
geführt hat. Dabei wurden 1 017 Internet-
nutzer ab 14 Jahren befragt. Die Umfrage 
ist repräsentativ. Die Fragestellung lautete: 
„Nutzen Sie für mehrere Online-Dienste das 
gleiche Passwort, also zum Beispiel für Ih-
ren Zugang zu E-Mails, zu einem sozialen 
Netzwerk oder zum Konto beim Online-
Shopping?“
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Von Olaf Kretzschmar

D ie Tierschutzorganisation PETA 
hatte einen Fotografen ver-
klagt, dem es gelungen war, 

einen Affen im Dschungel in Indonesien 
durch Anlocken mit Futter dazu zu bewe-
gen, auf den Auslöser der Kamera des Foto-
grafen zu drücken und auf diese Weise ein 
Selbstbild oder „Selfie“ von sich anzuferti-
gen. Der Fotograf verdiente mit der Lizen-
sierung der Bildrechte Geld, und PETA hatte 
argumentiert, dies sei Ausbeutung des Tie-
res und rechtswidrige Ausnutzung von des-
sen Rechten als „Lichtbildner“, also dem In-
dividuum, dem das Recht ein so genanntes 
Leistungsschutzrecht für die Aufnahme des 
Bildes gewehrt. Die Besonderheit in diesem 
Fall war, dass der Lichtbildner ein Tier und 
kein Mensch ist. 

In Deutschland und anderen Mitglied-
staaten der so genannten Berner Überein-
kunft wird demjenigen ein auswertbares 
Leistungsschutzrecht für das handwerkliche 
„Erzeugen“ einer Fotoaufnahme gewährt, 
der den Auslöser der Kamera drückt und da-
mit letztlich für die Entstehung eines Bildes 
verantwortlich ist, wobei das Gesetz nicht 
ausdrücklich „Menschen“ als Anspruchsin-
haber bezeichnet. 

Im vorliegenden Fall um den Affen Na-
ruto war also zu klären, ob ein Tier selbst 
Rechteinhaber sein kann und ob gegebe-

setz (KUG) zweifellos Rechte am eigenen 
Bild hat. Soweit keine der genannten Aus-
nahmen vorliegt, dürfen Fotos von Perso-
nen nur mit deren jeweiliger Einwilligung 
verbreitet werden. Eine solche Einwilli-
gung bzw. Zustimmung wird „Model-Re-
lease“ genannt. Sobald eine Person abge-
lichtet wird, hat sie grundsätzlich das Recht, 
die Herausgabe des Bildmaterials (§§ 1004 
Abs. 1 S. 2 BGB analog iVm. §§ 823 Abs. 1, 
249 S. 1 BGB) oder die Vernichtung der Fo-
tos nach §§ 37, 38 KUG zu verlangen.

Insbesondere für eine spätere Verwer-
tung von Fotos, auf denen ein Mensch ein 
Tier im Arm hält, ist es ratsam, sich ein „Mo-
del-Release“ der Person einzuholen. Es sei 
denn, dass diese Person mit ihrem Tier nur 
als Beiwerk neben einer Landschaft oder 
sonstigen Örtlichkeit erscheint, es sich um 
ein Bildnis der Zeitgeschichte handelt, es ei-
nem höheren Interesse der Kunst dient oder 
es sich um Aufnahmen von Versammlun-
gen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen 
handelt, an denen die dargestellten Perso-
nen teilgenommen haben (§§ 22, 23 KUG).

Das Tier selbst
Der Gesetzgeber in Deutschland hat in 
§ 90a BGB festgelegt, dass Tiere keine Sa-
chen sind, aber als solche behandelt wer-
den. Das bedeutet, dass alle Regelungen, 
die sich in Deutschland damit beschäfti-
gen, wem eine Sache gehört, weitestge-
hend auch auf Tiere anzuwenden sind. Als 
Equivalent zum „Model-Release“ für abge-
lichtete Personen sollte der Fotograf vor 
dem Ablichten von Tieren also ein so ge-
nanntes „Property-Release“ durch den Ei-
gentümer des Tieres bzw. Rechteinhaber 
unterschreiben lassen. 

Grundsätzlich ist zwischen Folgendem zu 
unterscheiden:

Jeder darf Fotografien fremder Gegen-
stände anfertigen und diese nichtgewerb-

nenfalls Dritte die Rechte für das Tier gel-
tend machen können, um dem Tier letztlich 
die Erlöse aus der Rechteverwertung zugute 
kommen zu lassen. Nach zähen Verhand-
lungen war es zunächst zum Abschluss ei-
nes Vergleichs gekommen, der – und jetzt 
Achtung! – wieder aufgehoben wurde, weil 
die Aussage des Affen infolge Abwesenheit 
und „wegen Kommunikationshindernissen“
nicht eingeholt werden konnte.

Das US-amerikanische Gericht urteilte, 
wie zu erwarten war, Affen können als Tiere 
kein Urheberrecht am eigenen Bild geltend 
machen – und auch niemand sonst in ih-
rem Namen. Affen würden sich nach An-
sicht des Gerichts erheblich von Menschen 
unterscheiden und hätten nicht den Status, 
um auf ihr Urheberleistungsschutzrecht zu 
klagen, führt das Gericht in der Urteilsbe-
gündung aus (nachzulesen unter https:// 
www.courthousenews.com/wp-content/
uploads/2018/04/monkey-selfie-opinion.
pdf). Im Namen von Tieren könne außer-
dem nur dann geklagt werden, wenn dies 
ausdrücklich im Gesetz vorgesehen sei.

Das Gericht führte weiter aus, dass die 
Tierschutzorganisation PETA im rechtlichen 
Sinn kein „enger Freund“ des Affen sei. Die 
Organisation habe das Tier stattdessen wie 
eine „ahnungslose Marionette“ zu ihren ei-
genen Zwecken missbraucht. Die Entschei-
dung mag schlecht für die Urheberrechte 
von Tieren sein, bringt Fotografen in den 
USA in jedem Fall aber Rechtssicherheit für 
ihre Arbeit.

In Deutschland hat es einen derartigen 
Fall, also die Frage darüber, ob ein Tier selbst 
Rechteinhaber sein kann, bisher nicht gege-
ben. Sehr wohl gestritten wurde aber darü-
ber, wem Ablichtungen von einem Tier ge-
hören. 

Der Mensch mit Tier
Zunächst ist festzuhalten, dass ein Mensch 
gemäß der §§ 22, 23 Kunsturheberge-

Kein Recht am eigenen Bild
Total a�g! 
Jetzt ist es also nach sieben Jah-
ren vom 9th US Circuit Court of 
Appeals in Kalifornien entschie-
den worden. Der Schopfmakak-
A�e namens Naruto kann keine 
eigenen (Urheber-)Rechte an dem 
von ihm selbst aufgenommenen 
Foto geltend machen. Als Tier 
kann er keine Bild- bzw. Urheber-
rechte geltend machen. Wie kam 
es eigentlich zu dieser absurd 
anmutenden Entscheidung?
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lich veröffentlichen (vgl. OLG 
Köln, Urteil vom 25. Februar 2003, 
15 U 138/02; Prinz – Peters, Me-
dienrecht, Rdnr. 886 bis 889; fer-
ner Soehring, Presserecht, 3. Aufl., 
Rdnr. 21.31 ff., 21.31). Dies gilt somit 
also auch für Tierfotos.

Die derzeitige Rechtspre-
chung geht weiter davon aus, 
dass es prinzipiell kein Recht am 
Bild der eigenen Sache gibt, dass 
also auch die gewerbliche Verwer-
tung der Bilder zulässig ist. Grund-
lage hierfür ist die so genannte 
„Friesenhaus-Entscheidung“ des 
BGH (GRUR 1990, 390). Der Leitlinie 
des BGH folgend entschied am 
18.02.2010 das OLG Brandenburg 
in diesem Sinne in drei Urteilen 
(5 U 12/09, 5 U 3/09 und 5 U 14/09).

Allein das Eigentum an einer 
Sache gibt somit noch kein Recht, 
eine Ablichtung und eine spätere 
Verwertung der Fotos zu verbie-
ten. Das OLG Köln begründet dies 
damit, dass andernfalls im Grunde 
nahezu jede Anfertigung von Fo-
tografien unmöglich sei. Ein risiko-
freies Fotografieren und Filmen sei 
ansonsten nur noch in den eige-
nen vier Wänden und auf hoher 
See möglich. Wer nicht wolle, dass 
sein Eigentum fotografiert werde, 
könne den Zugang dazu verbieten und Vor-
kehrungen dagegen treffen, dass es gese-
hen werde. Grundsätzlich bedarf es daher 
keiner Zustimmung des Eigentümers. „Her-
renlose“ Tiere, also Tiere die keinen Eigentü-
mer haben, dürfen demnach fraglos foto-
grafiert werden.

Auch hier gibt es jedoch Ausnahmen. 
Im Einzelfall ist zu beachten, dass bei der 
Herstellung der Aufnahmen keine Persön-
lichkeitsrechte des Eigentümers verletzt 
werden dürfen. Denn wie sich aus den ge-
nannten Entscheidungen ebenfalls folgern 
lässt, ergibt sich etwas anderes, wenn man 
für die Anfertigung einer Fotografie in Per-
sönlichkeitsrechte des Eigentümers, wie 
etwa in das Hausrecht bzw. die Privatsphäre 
des Eigentümers der Sache, also des Tie-
res, eingreifen muss. Der Hausrechtsinha-
ber kann beispielsweise das Betreten seines 
Grundstücks prinzipiell untersagen, denn er 
muss Aufnahmen auf seinem Grundstück 
gegen seinen Willen nicht hinnehmen (vgl. 
OLG München, AfP 1992, 78, 80).

Grundsätzlich gelten die gemachten 
Ausführungen auch für Tierfotos. Dies hat 

ren, lässt den Schluss zu, dass dies 
auch das Recht umfasst, die Vor
aussetzungen für das Betreten 
zu bestimmen. Dies würde da-
mit auch ein Fotografierverbot 
als Voraussetzung zulassen. Dar-
aus lässt sich wiederum schluss-
folgern, dass auch ein Zoo und 
ähnliche Einrichtungen bereits 
Fotografieren als solches unter-
sagen oder nur unter Auflagen 
erlauben können. Fotografie-
ren kann also aufgrund von vor-
liegenden „Hausordnungen“ teil-
weise eingeschränkt oder gar 
verboten werden (KG Berlin). Hin-
zukommen muss jedoch noch 
ein Hinweis auf eine Einschrän-
kung oder ein Verbot. Dies kann 
eine Einlasskontrolle oder auch 
ein beschränkter Zutritt sein (OLG 
Brandenburg). Der Erwerb einer 
Eintrittskarte allein kann jedoch 
noch keine Fotografiererlaubnis 
begründen.

Wer sich an oben genannte 
Grundregeln hält ,  wird in 
Deutschland wohl keine Prob-
leme mit dem Gericht bekom-
men. Es darf bezweifelt werden, 
dass ein Fall wie um den Maka-
ken in den USA in Deutschland 
jemals von den Instanzgerichten 

verhandelt und dann vom Bundesgerichts-
hof letztinstanzlich entschieden würde.�

zur Folge, dass man sich eine Fotografierer-
laubnis einholen sollte, wenn man sich auf 
einem fremden Grundstück befindet und 
die Tiere auf diesem Grundstück fotografie-
ren möchte.

Das Fotografieren von Tieren im Zoo, 
auf Hundeplätzen oder ähnlichen Orten 
und Veranstaltungen und die Verwertung 
dieser Fotos ist generell unzulässig. In einer 
Entscheidung von 1969 hat das Kammer-
gericht Berlin (KG Schulze KGZ 52, 7, 9) be-
reits die Fotoaufnahme als solche – nicht 
erst die gewerbliche Verwertung – in zoolo-
gischen Gärten als unzulässige Eigentums-
beeinträchtigung im Sinne der §§ 903, 1004 
BGB angesehen. Diese Entscheidung wurde 
bisher von der nachfolgenden Rechtspre-
chung weder ausdrücklich aufgehoben 
noch bestätigt. 

Weitere Rückschlüsse lassen sich bisher le-
diglich aus der bisherigen Rechtsprechung 
ziehen:

Das Recht des Hausrechtsinhabers, 
das Betreten des Grundstücks prinzipiell 
nur zu bestimmten Zwecken zu gewäh-
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Medien- und Presserecht im Journalisten-
zentrum Deutschland. Er steht den  
Mitgliedern von DPV und bdfj auch 
innerhalb der kostenfreien Rechts- 
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eigene Kanzlei (www.kiel-recht.de)  
und verfasst im „Brennpunkt Recht“ 
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Schopfmakake Naruto bekommt kein Geld für das von ihm 
selbst mit der Kamera von David Slater aufgenommene 
Sel�e. Die Tierschutzorganisation PETA hat vergeblich ver-
sucht, in seinem Namen Urheberrechte an dem Bild geltend 
zu machen. Die Rechtslage ist trotzdem verzwickt.
Foto: Self-portrait by the depicted Macaca nigra female; rotated and cropped by David Slater
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N ach wie vor ist der Gründungs-
zuschuss für Gründer aus der 
Arbeitslosigkeit eine der wich-

tigsten Förderinstrumente des Staates für 
Gründer und Selbstständige in Deutsch-
land. Die Reform des Gründungszuschusses 
hat es schwerer gemacht, diese Förderung 
zu erhalten. Aber der Aufwand lohnt sich, 
schließlich geht es nicht nur um viel Geld. 
Mit Gründungszuschuss geförderte Grün-
der profitieren außerdem von geringeren 
Sozialversicherungsbeiträgen und haben 
Zugang zu geförderter Beratung im Wert 
von mehreren tausend Euro.

1. Aktuelle Vergabepraxis 
recherchieren

Vor sieben Jahren hat die Bundesregie-
rung Einsparungen beim Gründungszu-
schuss vorgenommen. Seitdem scheinen 
Berater bei den Arbeitsagenturen ange-
halten zu sein, Gründungswillige abzu-
wimmeln, oft mit fragwürdigen Argumen-
ten. Von dieser Taktik sollten Sie sich nicht 
ausbremsen lassen: Wer sich nicht verunsi-
chern lässt und einen guten Businessplan 
vorlegt, wird die Förderung in aller Regel 
auch 2018 erhalten.

Stelle, um entsprechende Eigenbemühun-
gen nachweisen zu können.

3. Antrag auf Gründungszuschuss 
abholen und Vorgespräch mit 
Arbeitsagentur führen

Wenn Sie die oben genannten Vorausset-
zungen erfüllen, haben Sie einen Rechtsan-
spruch darauf, den Antrag auf Gründungs-
zuschuss zu erhalten. Lassen Sie sich nicht 
von dem Berater der Arbeitsagentur verun-
sichern oder abwimmeln. 

Achtung: Sie müssen den Antrag un-
bedingt abholen bevor Sie gründen, an-
sonsten verfällt Ihr Anspruch auf den 
Gründungszuschuss. Der Tag der Antrags-
abholung wird auf den Antrag aufgedruckt. 
Den genauen Gründungszeitpunkt, zu dem 
dann auch Ihr Arbeitslosengeld endet, kön-
nen Sie später in Ruhe festlegen.

4. Vorgründungscoaching 
beantragen, falls möglich

In manchen Bundesländern werden Bera-
tungen von Existenzgründern vor der Grün-
dung gefördert. Diese Starthilfe sollten Sie 
nutzen. So vermeiden Sie teure Fehler und 
könnten gut gerüstet in die Selbststän-
digkeit starten. Ein guter Berater beglei-
tet Sie auf den nächsten Schritten und be-
schleunigt so das Schreiben und Rechnen 
des Businessplans und erhöht damit auch 
die Chancen auf die Bewilligung des Grün-
dungszuschusses.

5. Businessplan erstellen
Vielen ist es ein Graus – aber zur Beantra-
gung eines Gründungszuschusses ist die 
Erstellung eines Businessplanes unbedingt 
erforderlich. Dabei handelt es sich jedoch 
nicht um eine Doktor-Arbeit. Der Business-
plan muss keine 20 Seiten umfassen – drei 
Seiten in Stichworten sind jedoch definitiv 
zu wenig, um auf alle Fragen, die ein Busi-

Tipp:
Wer vorher einen Gründungsberater um Rat 
fragt oder bei Startercentern vorstellig wird, 
kann Fehler vermeiden und erfährt die aktu-
ell günstigste Vorgehensweise bei der Bean-
tragung des Gründungszuschusses.

2. Anspruchs-Grundlage 
sicherstellen

Bei der Beantragung des Gründungszu-
schusses kommt es darauf an, welchen Sta-
tus Sie haben:

a) Sie beziehen noch kein 
Arbeitslosengeld I

Wenn Sie noch kein Arbeitslosengeld I be-
ziehen, müssen Sie es zunächst beantragen: 
Innerhalb von drei Kalendertagen nach 
Kündigung oder Abschluss eines Aufhe-
bungsvertrages melden Sie sich persönlich 
bei der Arbeitsagentur als arbeitssuchend. 
Das kann zu Ruhe- oder Sperrzeiten führen, 
zum Beispiel, weil Sie selbst kündigen, ei-
nem Aufhebungsvertrag zustimmen oder 
die Kündigungsfrist nicht einhalten. Um 
den Antrag auf Arbeitslosengeld I zu stel-
len, benötigen Sie eine Arbeitsbescheini-
gung des Arbeitgebers.

b) Sie beziehen bereits 
Arbeitslosengeld I

Wenn Sie hingegen schon Arbeitslosen-
geld I beziehen, kommt es darauf an, wie 
lange Sie noch Restanspruch auf Arbeits-
losengeld haben: Aus Ihrem Bewilligungs-
bescheid können Sie ersehen, ob Sie noch 
über mehr als 150 Tage (5 Monate) Restan-
spruch verfügen. Dies ist die Frist, bis zu der 
Sie den Gründungszuschuss erhalten kön-
nen. Wann müssen Sie spätestens gründen? 

Tipp:
Bemühen Sie sich nach der Kündigung und 
während der Arbeitslosigkeit aktiv um eine 

Von Walther Bruckschen

Mit Gründungszuschuss  
in die Selbstständigkeit 

Einen Gründungszuschuss 
gibt es nicht mehr so einfach 
wie früher � aber es lohnt sich: 
Alleinstehende erhalten bis zu 
15.000�Euro, Verheiratete mit 
Kind sogar bis zu 18.000 Euro. 
Und das steuerfrei, nicht rück-
zahlbar und zusätzlich zum 
erzielten Gewinn! Wenn Sie 
folgende neun Punkte beachten, 
bekommen Sie den Gründungs-
zuschuss von der Arbeitsagentur 
auch 2018 bewilligt.

 Wie Sie Startkapital vom Staat bekommen 
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nessplan beantworten sollte, auch ausrei-
chend zu antworten. Ein Businessplan funk-
tioniert wie ein Kochrezept. Wenn Sie das 
Rezept Schritt für Schritt umsetzen, werden 
Sie erfolgreich sein. Wenn das Rezept sich 
an der einen oder anderen Stelle als nicht 
umsetzbar erweist, müssen Sie den Plan 
überarbeiten, erkennen aber sofort die zeit-
lichen und finanziellen Auswirkungen, die 
daraus resultieren.

Tipp:
Es gibt gute Tools, die Ihnen dabei helfen, 
einen guten Businessplan  zu schreiben. Ihr 
Gründungsberater kann Ihnen auf jeden 
Fall mit Rat und Tat zur Seite stehen.

6. Fachkundige Stellungnahme 
einholen

Der Businessplan muss so formuliert sein, 
dass die Arbeitsagentur keinen Grund zur 
Ablehnung findet. Deshalb sollten Sie ihn 
in jedem Fall von einem erfahrenen Grün-
dungsberater prüfen lassen. Hören Sie auf 
den Rat des Beraters und überarbeiten Sie 
den Businessplan gegebenenfalls. Die fach-
kundige Stellungnahme bescheinigt die 
Tragfähigkeit Ihres Vorhabens („Tragfähig-
keitsbescheinigung“), das heißt, die Annah-
men sind plausibel und umsetzbar. Ziel ist 
es, dass sie im Erfolgsfall dazu führen, dass 

	� Antragsformulare
	 Businessplan
	 Fachkundige Stellungnahme
	� Nachweis über die Anmeldung der 

Selbstständigkeit
	� Gegebenenfalls nötige Erlaubnis  

oder Zulassung

8. Bewilligung und eigentliche 
Gründung

Die Arbeitsagentur entscheidet üblicher-
weise innerhalb weniger Wochen. Im Fall 
einer Bewilligung können Sie sich jetzt voll 
und ganz auf den Aufbau Ihres Geschäfts 
kümmern. Die Erfahrung zeigt: Wenn ein 
Antrag und der zugehörige Businessplan 
gut durchdacht sind, kommt es äußerst sel-
ten zu einer Ablehnung des Gründungszu-
schusses durch die Arbeitsagentur. 

9. Denken Sie rechtzeitig an die 
Verlängerung der Förderung

Der Gründungszuschuss in Höhe von Ar-
beitslosengeld I plus 300 Euro läuft nach 
sechs Monaten aus. Sie haben jedoch die 
Möglichkeit, weiterhin Geld zu erhalten: 
noch einmal neun Monate lang 300 Euro, 
also insgesamt 2.700 Euro. Sie sollten des-
halb vier Monate nach Gründung Ihres Un-
ternehmens die Informationen für den Ver-
längerungs-Antrag zusammenstellen, damit 
sie diesen rechtzeitig abschicken können.�

Sie nach einer Anlaufphase vom Gewinn 
leben können. 

Tipp:
Zu optimistisch sollte Ihr Businessplan 
nicht sein, sonst kann dies zu einer Ableh-
nung für den Gründerzuschuss führen nach 
dem Motto: „Sie kommen auch ohne Grün-
dungszuschuss zurecht.“

7. Selbstständigkeit anmelden  
und Antrag auf Gründungszuschuss 
stellen

Spätestens jetzt müssen Sie die Selbst-
ständigkeit anmelden und sich auf ein 
Gründungsdatum festlegen. Als Gewer-
betreibender tun Sie das beim Gewerbe-
amt, als Freiberufler direkt beim Finanz-
amt. Der Gründungszeitpunkt kann einige 
Wochen in der Zukunft liegen. Achten Sie 
darauf, dass Sie zu diesem Zeitpunkt noch 
150 Tage Restanspruch auf Gründungszu-
schuss haben.

Füllen Sie die bei Antragsabholung 
erhaltenen Formulare aus und lassen Sie 
auch diese von der fachkundigen Stelle 
durchsehen. Dann können Sie den An-
trag auf Gründungszuschuss bei der Ar-
beitsagentur einreichen. Für den Antrag 
auf Gründungszuschuss gehören folgende 
Unterlagen:
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Walther Bruckschen (Jahrgang 1961), 
Diplom-Kaufmann und Unternehmensbe-
rater, besitzt langjährige Erfahrungen als 
Chefredakteur von Fachzeitschriften und 
ist als freiberuflicher Journalist, Agentur-
gründer und Geschäftsführer sowie PR- 
und Marketingberater tätig. Als Q-plus-
zertifizierter Gründungsberater ist er in der 
Beraterbörse der KfW gelistet und hat sich 
auf Gründer- und Führungskräftecoaching 
in der Medienbranche spezialisiert. 
Er betreut seit Januar 2013 federführend 
die Existenzgründungsberatung des 
Journalistenzentrum Deutschland.

Damit das Startkapital ausreicht und Umsatz und Gewinn wachsen können,  
helfen Grünungszuschüsse vom Staat, erste Klippen ruhig zu umschi�en.
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Bücherbogen am Savignyplatz, Berlin

Foto: Andreas Licht/Knesebeck Verlag
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Fotogra�en von Andreas Licht   
Meine schöne 
Buchhandlung
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stories! Die Buchhandlung, Hamburg, 
unten: BWortReich, Heidelberg

Buchhandlung & Antiquariat Lüders, Hamburg

34 Journalistenblatt 3|2018



ISBN: 978-3-95728-107-4
Preis: 19,95 Euro
www.knesebeck-verlag.de

Pro qm, Berlin

Dieses Buch ist eine Hommage an den 
Buchhandel. Es zeigt 35 der schönsten Buch-
handlungen Deutschlands, Österreichs und 
der Schweiz in persönlichen Porträts und 
stimmungsvollen Aufnahmen. Die hier vor-
gestellten Läden zeichnen sich durch be-
sondere Konzepte, ein außergewöhnliches 
Sortiment oder eine unverwechselbare At-
mosphäre aus, in der man gerne nach Her-
zenslust stöbern kann. Viele der Buchhand-
lungen sind in ihren Städten zu Institutionen 
geworden und nicht mehr aus dem Stadt-

bild wegzudenken. Dabei führt der Weg 
zu ihnen quer durch die Republik in große 
Städte und bis aufs Land. Auch die Buch-
händlerinnen und Buchhändler kommen 
zu Wort und verraten ihre ganz persön-
lichen Erfolgsgeheimnisse, mit denen sie 
ihre Buchhandlung zu etwas ganz Beson-
derem machen. �
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Von Gabriele Krink

I Die Zinsen auf Steuernachzahlun-
gen sind mit 6 % p. a. enorm hoch 
und insbesondere Unternehmern 

und Selbständigen wie z.  B. Journalisten ein 
Dorn im Auge, weil sie regelmäßig nach ei-
ner Betriebsprüfung fällig werden und die 
Abgabenlast zusätzlich erhöhen. Weiterhin 
entstehen Zinsen, wenn die Steuererklärun-
gen sehr spät abgegeben wurden, und bei 
einer sehr späten Veranlagung seitens des 
Finanzamts. Noch bis vor Kurzem sah es 
nicht danach aus, als ob sich daran alsbald 
etwas ändern könnte. Denn der Bundesfi-
nanzhof hatte trotz der lang anhaltenden 
Niedrigzinsphase keinen Grund für Bean-
standungen gesehen. 

Dass sich die obersten deutschen Steu-
errichter in dieser Sache aber gar nicht ei-
nig sind, zeigte dann der Beschluss des 
Bundesfinanzhofs vom 25.04.2018. Ganz 
offenbar hat man seitens der Finanzverwal-
tung recht schnell erkannt, welche Spreng-
kraft der aktuelle Beschluss des Bundes-
finanzhofs in sich birgt. Deshalb hat das 
Bundesfinanzministerium im Einverneh-
men mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder verfügt, dass die Finanzämter 
eine „Aussetzung der Vollziehung“ gewäh-
ren müssen, sofern die Steuerpflichtigen 
diese beantragen. 

Doch was bedeutet eine �Aussetzung 
der Vollziehung�? Die Finanzverwaltung 
gibt damit (lediglich) zu erkennen, dass of-
fenbar ernstliche Zweifel an der Rechtmä-

sprüche auf solche Nebenleistungen wer-
den nicht (nochmals) verzinst. Insofern kön-
nen Sie die Aussetzung der Vollziehung von 
Nachforderungszinsen beantragen, ohne 
befürchten zu müssen, später nochmals 
„Zinsen auf die Zinsen“ zu zahlen. 

Was gilt für Zinszeiträume vor dem 
01.04.2015?

Für frühere Verzinsungszeiträume will 
die Finanzverwaltung offenbar keine Aus-
setzung der Vollziehung gewähren – allen-
falls unter besonderen Voraussetzungen. 
Hier muss der steuerliche Berater im Ein-
zelfall prüfen, ob ein „besonderer Härtefall“ 
vorliegt und ob es sich lohnt, darüber mit 
dem Fiskus in einem „Aussetzungsverfah-
ren“ zu streiten. 

Für ältere Verzinsungszeiträume wird al-
lerdings noch in diesem Jahr eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts er-
wartet. �

ßigkeit eines Bescheids bestehen und der 
Steuerpflichtige die „strittigen Beträge“ 
vorerst nicht bezahlen muss. Das bedeu-
tet aber auch, dass die Zinsen nachträglich 
zu entrichten sind, wenn das Bundesver-
fassungsgericht die Zinshöhe von 6 % p. a. 
trotz aller Zweifel irgendwann als verfas-
sungsgemäß beurteilen sollte.

Weil das Steuerrecht sehr komplex ist, 
muss auch hier sehr fein unterschieden 
werden. Die aktuelle Verwaltungsanwei-
sung bedeutet nämlich nicht automatisch, 
dass Sie nun sämtliche Steuerzinsen für 
vergangene Besteuerungszeiträume nicht 
entrichten müssen. Die Aussetzung der 
Vollziehung wird vielmehr von der Finanz-
verwaltung nur dann „ohne Weiteres“ ge-
währt, wenn die Zinsen für Verzinsungs-
zeiträume ab dem 01.04.2015 festgesetzt 
wurden. 

Außerdem müssen Sie (bzw. Ihr steu-
erlicher Berater) selbst aktiv werden. Eine 
Aussetzung der Vollziehung kann nämlich 
nur dann gewährt werden, wenn Sie ge-
gen den maßgebenden Zinsbescheid, der 
in der Regel im jeweiligen Einkommensteu-
erbescheid enthalten ist, fristgerecht Ein-
spruch einlegen und ausdrücklich auch die 
Aussetzung der Vollziehung beantragen. 

Legen Sie lediglich Einspruch ein, ohne 
dass Sie die Aussetzung der Vollziehung be-
antragen, müssen Sie auch die Zinsen zu-
nächst entrichten. 

Bei zweifelhaften Erfolgsaussichten ist 
es nicht unbedingt empfehlenswert, die 
Aussetzung der Vollziehung strittiger Steu-
erbeträge zu beantragen. Geht das Verfah-
ren nämlich zugunsten des Finanzamts aus, 
wird die Steuernachzahlung zusätzlich ver-
zinst – bislang mit 6 %. Dieses Risiko be-
steht bei Einsprüchen gegen Zinsfest-
setzungen glücklicherweise nicht. 

Zinsen gelten nämlich als sogenannte 
„steuerliche Nebenleistungen“ und An-

Erst kürzlich sind vom Bundes-
�nanzhof ernsthafte Zweifel an 
der Verfassungsmäßigkeit der 
6 %igen Steuerzinsen geäußert 
worden. Die Finanzverwaltung 
hat nun überraschend schnell 
reagiert: Vorläu�g brauchen Sie 
die Zinsen nicht zu entrichten!

Dipl.-K�r. Gabriele Krink ist seit 
langem als Steuerberaterin etabliert.  
Die Tätigkeits- und Interessenschwer
punkte ihrer Kanzlei liegen u. a. auf der 
Betreuung von freien Berufen und dem 
engagierten Beistand für fest angestellte 
Journalisten & Kommunikationsfachleute. 
Sie leitet federführend das Team, welches 
den Mitgliedern von DPV und bdfj im 
Rahmen der kostenfreien Steuerberatung 
kompetent zur Seite steht.

Neues zu Zinsen auf 
Steuernachforderungen

Gegen Zinsen auf die Steuerlast sollte man 
schnellstmöglich Widerspruch einlegen und einen 
Antrag auf Aussetzung der Vollziehung stellen
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Kostenlose Reiseversicherung � 
inklusive!

PressCreditCard

A uch wenn die Reisezeit gerade 
in vollem Gange ist – wer mit der  
PressCreditCard seinen Urlaub 

bucht und bezahlt, kommt automatisch in 
den Genuss zahlreicher Vorteile. Einer da-
von ist die kostenlose Reiseversicherung, die  
Bestandteil der gebührenfreien Mastercard 
Gold ist.

Die Reiseversicherung umfasst 
folgende Bausteine:

	� Reiserücktrittskosten-/Reiseabbruch-
versicherung,

	� Reisegepäckversicherung,
	� Flug- und Gepäckverspätungs

versicherung,
	� Haftpflichtversicherung für Personen 

im Ausland,
	�� Auslandsreise-Krankenversicherung 

und eine
	�� Unfallversicherung.

Die Reiserücktrittskosten-/Reiseab-
bruchversicherung bietet Versicherungs-
schutz für Folgekosten bei Nichtantritt oder 
Abbruch der Reise. Die maximale Entschä-
digungssumme ist auf 3.000 Euro begrenzt, 
pro Versicherungsfall ist ein Eigenanteil von 
20 Prozent, mindestens aber 100 Euro zu 
zahlen.

Die Reisegepäckversicherung kommt 
für Schäden am gesamten Reisegepäck auf, 
wenn dieses durch Abhandenkommen, Zer-
störung oder Beschädigung in Mittleiden-
schaft gezogen wird. Es werden maximal 
2.500 Euro bei Reisen des Versicherungs-
nehmers bzw. 3.000 Euro bei Reisen mit 
mehreren Personen gezahlt. Auch hier ist 
ein Eigenanteil von 100 Euro pro Versiche-
rungsfall zu leisten. Die Flug- und Gepäck-
verspätungsversicherung entschädigt bis 
zu 250 Euro für Kosten, die bei Linienflügen 
durch verspäteten Abflug, verpasstem An-

schlussflug und verspäteter Aushändigung 
von Reisegepäck entstehen. Auch die Haft-
pflicht-, die Auslandsreise-Kranken- sowie 
die Unfallversicherung helfen bei Schäden 
bzw. Krankheiten, die auf einer Urlaubsreise 
entstehen können.

Inhaber der PressCreditCard brauchen 
nichts weiter zu unternehmen, wenn sie ih-
ren Urlaub mit der Verbandskreditkarte zah-
len. Der gebuchte Urlaub ist dann automa-
tisch über die kostenlose Reiseversicherung 
abgedeckt.

Weitere Vorteile sowie alle Informationen 
rund um die PressCreditCard finden Sie im 
Internet unter 

www.presscreditcard.de​​�
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STEUERN

Dateien statt Papierbelege  
Von Rüdiger Schaar

Das papierlose Büro, noch in den 1980er-Jahren eine Vision der ersten PC-Generation, lässt 
weiterhin auf sich warten. Eine rühmliche Ausnahme bilden erstaunlicherweise die Steuerkanz-
leien und Finanzämter, die voll auf die Digitalisierung setzen. Mit bemerkenswertem E�ekt:  
Ein Steuerbescheid kann ab Übermittlung der Daten nun schon nach zwei Wochen erfolgen! 

S ind die Zeiten vorbei, in denen 
der Mandant dem Steuerbera-
ter die Belege in Papierform – 

teils sortiert in Aktenordnern, teils in einem 
Schuhkarton einreicht? Auf jeden Fall, denn 
die Digitalisierung ist auch in der Steuer kein 
Fremdwort mehr.

Das typische Bild des Steuerberaters ha-
ben bestimmt alle vor Augen: Berge von Be-
legen und Akten und zwischen den Türmen 
ein Berater, der sich durch diese Flut an Un-
terlagen wühlt. Aber ist das noch zeitge-
mäß? Machen die Kanzleien ihrem verstaub-
ten Image noch immer alle Ehre? 

Gerade dem eher konservativ ausge-
richteten Berufszweig fällt es schwer, sich 
von Altbewährtem zu trennen, papierlos zu 
werden und sich neuen Medien zu öffnen. 
Die Mandanten jedoch sind da schon wei-
ter, reichen die Belege bereits elektronisch 
ein oder nutzen Software, die einen Daten-
transfer leicht ermöglichen. Und was macht 
der Steuerberater? Er druckt alles wieder auf 

Papier aus und kontiert mit dem Rotstift je-
den einzelnen Beleg. Die Begründungen da-
für reichen von „Weil man das schon immer 
so gemacht hat“ über „Wenn die Daten mal 
gelöscht sein sollten, hat man wenigstens 
was in gedruckter Form vorliegen“ bis „Weil 
der Betriebsprüfer das so will“. Dabei hal-

Planung zu investieren. Speziell für wieder-
kehrende Standardprozesse ist die Digitali-
sierung daher hier nur von Vorteil. 

Und auch der Fiskus macht den Trend zur 
Digitalisierung mit. So sind die Steuererklä-
rungen schon länger elektronisch zu über-
mitteln, und in der Regel sind auch keine Be-
lege mehr einzureichen. Dies hängt unter 
anderem damit zusammen, dass die Finanz-
behörden immer mehr Daten direkt übermit-
telt bekommen (unter anderem von Kranken-
kassen, Agenturen für Arbeit). Erst wenn das 
interne Risikomanagementsystem eine mög-
liche Unstimmigkeit entdeckt, kontaktiert der 
Sachbearbeiter den Steuerpflichtigen. Hier-
durch ist gewährleistet, dass Steuererklä-
rungen innerhalb kürzester Zeit veranlagt 
werden. Betrugen die durchschnittlichen Be-
arbeitungszeiten früher drei Monate, kann es 
heutzutage vorkommen, dass man bereits 
zwei Wochen nach Übermittlung der Daten 
einen Steuerbescheid vorliegen hat. 

Und auch die Bilanzen müssen in Form 
der eBilanz ans Finanzamt übermittelt wer-
den. Das Finanzamt kann so diverse Bran-
chenkennzahlen prüfen. Weichen Werte von 
der Norm ab, kommt der Fall in die nähere 
Begutachtung, und es kann sein, dass die 
Feststellung eine Betriebsprüfung nach sich 
zieht. �

ten die großen Softwareanbieter hier schon 
länger Lösungen bereit, um Prozesse zu be-
schleunigen, zu digitalisieren und weniger 
fehleranfällig zu machen. Und die Mandant-
schaft ist dankbar begeistert, wenn man ih-
nen präsentiert, wie einfach und praktikabel 
der Datenaustausch der Zukunft läuft. Keine 
Pendelordner mehr, wesentlich kürzere Re-
aktionszeiten und Auswertungen in digita-
ler Form, stets abrufbar. 

In unserer Kanzlei setzen wir unter an-
derem „Unternehmen Online“ der DATEV 
ein. Hierzu lädt der Mandant die Belege im 
Internet hoch (per App oder PC), und diese 
stehen sodann dem Buchhaltungssachbe-
arbeiter online zur Verfügung. Die Buchung 
im Buchhaltungsprogramm wird verknüpft, 
sodass man leicht und schnell auf den Be-
leg zurückgreifen kann. Und auch den Be-
triebsprüfern des Finanzamts können die 
Daten mit Beleglink im Rahmen einer Prü-
fung übergeben werden, was auch hier die 
Bearbeitungszeit entscheidend verringert. 
Ergänzt durch den Kontoauszugsmanager, 
über den man die Bankbuchungen einspielt, 
kann die reine Buchungszeit weiter verkürzt 
werden. Und die Systeme lernen, die Bu-
chungen „zu lesen“ und machen selber für 
die Zukunft Buchungsvorschläge. Dies er-
möglicht uns, mehr Zeit in Beratung und 

Rüdiger Schaar ist Partner der auf 
Medien spezialisierten Steuer
beratungskanzlei Knauft & Schaar 
Steuerberater (www.in-stereo.com),  
Initiator des Informationsportals  
www.medienvorsorge.de und Autor des 
Buches „Medienberufe und Steuern –  
Leitfaden für die Kultur- und Kreativ
branche“, Gabler Verlag.

 Auch der Fiskus macht den  
 Trend zur Digitalisierung mit,  
 denn Steuererklärungen sind  
 schon länger elektronisch zu  
 übermitteln. 

 Keine Pendelordner  
 mehr, wesentlich kürzere  
 Reaktionszeiten und  
 Auswertungen in digitaler  
 Form, stets abrufbar. 
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Juli 2018
DPV und bd� überarbeiten ihre  
medienpolitischen Thesen

Aus aktuellem Anlass haben die Journalis-
tenverbände DPV und bdfj ihre medienpoliti-
schen Thesen überarbeitet. Besonders zu erwäh-
nen sind dabei die Ausführungen zum Thema 
Datenschutz. Die Berufsverbände engagieren 
sich damit weiterhin vorbehaltlos für die Mei-
nungs- und Pressefreiheit. Zu finden sind die 
Thesen unter www.presseratgeber.de.

DPV und bd� starten routinemäßige  
Überprüfung der journalistischen Tätigkeit

Die Berufsverbände starten die routinemä-
ßige Überprüfung der haupt- (DPV) bzw. zweit-
beruflichen (bdfj) journalistischen Tätigkeit. Jour-
nalisten brauchen für ihre tägliche Arbeit einen 
Presseausweis, der nach nachvollziehbaren Kri-
terien ausgestellt wird. Als Berichterstatter er-
füllen sie eine wichtige gesellschaftspolitische 
Funktion. So haben sie Sachverhalte oder Vor-
gänge öffentlich zu machen, deren Kenntnis 
für die Gesellschaft von allgemeiner, politischer, 
wirtschaftlicher oder kultureller Bedeutung ist. 
Durch ein umfassendes Informationsangebot in 
allen publizistischen Medien sollten Journalisten 
die Grundlage dafür schaffen, dass jeder Bürger 
die in der Gesellschaft wirkenden Kräfte erken-
nen und am Prozess der politischen Meinungs- 
und Willensbildung teilnehmen kann. Dies sind 
Voraussetzungen für das Funktionieren des de-
mokratischen Staates. Mitglied in DPV oder bdfj 
kann deshalb nur werden, wer seine Profession 
als Journalist nachweist. Die Mitgliedschaft ist 
ein Erkennungsmerkmal für professionelle Me-
dienmacher.

Arbeitstre�en des Bundesverband  
der Freien Berufe (BFB)

Vertreter verschiedener Verbände treffen 
sich in Berlin, um eine bald erscheinende Pub-
likation abzustimmen. Der DPV setzt sich hier 
stellvertretend für die Medienschaffenden in 
Deutschland ein, um deren Engagement auch 
für das Gemeinwohl hervorzuheben. Der BFB 
vertritt als einziger Spitzenverband der freibe-
ruflichen Kammern und Verbände die Interessen 
der Freien Berufe in Deutschland. Die Freien Be-
rufe sind ein wirtschaftliches, gesellschaftliches 
und politisches Schwergewicht, zu denen auch 
viele Journalisten zählen.

Das Journalistenzentrum Deutschland 
vereinbart Pressereise mit indischem 
Botschafter

Geschäftsführung und Fachgruppenleiter 
von DPV und bdfj führen ein langes Gespräch 
mit dem indischen Botschafter Madan Lal Raigar, 
um eine Pressereise in dieses interessante Land 

zu organisieren. Eine vom Journalistenzentrum 
Deutschland angebotene Tour ist immer außer-
gewöhnlich und auf die teilnehmenden Bericht-
erstatter abgestimmt. Und Indien ist nicht nur 
touristisch ein reizvolles Land. Die nach Zahl der 
Bürger größte Demokratie der Welt verfügt über 
moderne Informationstechnologien, eine welt-
weit anerkannte Pharma-Sparte, aber auch über 
Industriemagnaten beispielsweise in der Stahler-
zeugung. Als Termin für die Exkursion wird Ende 
Januar/Anfang Februar 2019 vereinbart.

Juni 2018
Versammlung der deutschen Sektion des 
International Press Institute (IPI)

Auf der Versammlung der deutschen Sek-
tion des International Press Institute (IPI) wird der 
im letzten Jahr in Hamburg mit Unterstützung 
von DPV und bdfj veranstaltete Kongress als gro-
ßer Erfolg gewertet. Teilnehmer aus 42 Natio-
nen diskutierten und planten Lösungswege zur 
Sicherung der Meinungsfreiheit. Weitere The-
men sind die Unterstützung der in der Türkei in-
haftierten Journalisten sowie Aktionen zum Tag 
der Pressefreiheit, welche auf großen Resonanz-
boden gestoßen sind. Für Deutschland stehen 
die Risiken und Lösungen rund um die Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) auf der Ta-
gesordnung. Prof. Dr. Carl-Eugen Eberle wird 
verabschiedet und die Intendantin des MDR, 
Karola Wille, als Vorsitzende neu in den dreiköp-
figen Vorstand von IPI-Deutschland gewählt, 
dem auch ein Vertreter des Journalistenzentrum 
Deutschland angehört.

DJV gibt strafbewehrte Unterlassungser
klärung aufgrund irreführender Bewerbung 
seines Presseausweises ab

Der Kreisverband Freiburg des Deutschen 
Journalisten-Verbandes (DJV) bewirbt als Vorteil 
einer Mitgliedschaft an erster Stelle, dass Antrag-
steller einen „offiziellen“ Presseausweis erhalten. 
Da ein Presseausweis jedoch kein Dokument ist, 
welches von hoheitlichen Stellen ausgegeben 
wird, handelt es sich um eine Irreführung der 
Verbraucher. Deshalb gibt der DJV eine strafbe-
wehrte Unterlassungserklärung ab, welche der 
DPV im Sinne der Rechtspflege gefordert hat.

IPI-Weltkongress in Nigeria
Die Themen auf dem diesjährigen Weltkon-

gress der ältesten Organisation im Engagement 
für die Pressefreiheit orientieren sich in diesem 
Jahr besonders an den Bedürfnissen der afrika-
nischen Kollegen: über Chancen für einen de-
mokratischen Wandel in afrikanischen Ländern 
wird genauso gesprochen wie über das all-
seits bekannte Thema „Gründe, warum nigeria-
nische Journalisten es schwer haben, ihren Le-
bensunterhalt zu verdienen“. Ein Empfang beim 

Präsidenten sowie die Kongressteilnahme ver-
schiedener Minister wird genutzt, um Netz-
werke für ein zukünftiges Engagement für die 
Meinungsfreiheit zu schaffen. Auf der General-
versammlung werden unter Teilnahme von DPV 
bzw. bdfj-Vertretern entsprechende Resolutio-
nen ausgearbeitet und verabschiedet. Schließ-
lich wird Markus Spillmann, früherer Chefre-
dakteur der Neue Zürcher Zeitung (NZZ), zum 
neuen Vorsitzenden von IPI gewählt. Der DPV ist 
Medienpartner des Weltkongresses.

Mai 2018
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
sorgt für erhebliche Unruhe unter den  
Bildjournalisten

Nachdem bereits seit Wochen die Rechtsbe-
ratung von DPV und bdfj völlig überlastet ist, tritt 
der Grund dafür diesen Monat in Kraft. Journalis-
ten sind – wie die meisten anderen Berufsgrup-
pen auch – bisher durch Datenmissbrauch nicht 
aufgefallen. Trotzdem leiden sie unter den zahl-
reichen neuen Dokumentations- und Nachweis-
pflichten. Hohe Bürokratiekosten sind die Folge. 
Besonders schlimm trifft es die Bildjournalisten: 
denn in vielem, was in der DSGVO schwammig 
formuliert ist, steckt der Sprengstoff für teure 
Gerichtsverfahren mit ungewissem Ausgang. 
Das Journalistenzentrum Deutschland gibt 
Rechtsberatung und klärt im Medienmagazin 

Journalistenblatt auf, wie mit der Verordnung 
umgegangen werden kann.

Engagement � RückBLENDE

Aktuelle Hinweise zum Engagement des 
Journalistenzentrum Deutschland �nden  
Sie unter www.berufsvertretung.de
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Sie sind Journalist?

Profitieren Sie von hervorragendem Service, Fachinformationen, 
qualifizierter Beratung, Presseausweis, wirksamem Engagement, 
Medienversorgung und zahlreichen weiteren Leistungen. 

Die Journalistenverbände informieren Sie gerne:

Journalistenzentrum 

Deutschland

Stresemannstr. 375

D-22761 Hamburg

Tel. 040 / 8 99 77 99

info@journalistenverbaende.de

MITGLIED IN DER

MITGLIED IN DER

MITGLIED IN DER

www.journalistenverbaende.de
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